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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Normativer lnhalt

ZUM EINSTIEG

Der Kommenlar in der rechten Spalte des Baureglements dient der Ver-
ständlichkeit, erläutert Begriffe und liefert die notwendigen Hinweise auf
andere Artikel, Erlasse oder Grundlagen.

Die genannten Gemeinden beabsichtigen, ihre Baureglemente aufeinan-
der abzustimmen. Eine Ausnahme aufgrund der unterschiedlichen Sied-
lungsgeftlge bilden die Nutzungszonen.

Das Baureglement regelt nichl alles. Es belasst genügend Spielraum, um
z.B. in der Bau- und Aussenraumgeslaltung auf unterschiedliche Gege-
benheiten einzugehen Diese müssen jedoch sorgfältig analysiert werden
Das Baureglement bietet einen erweiterten Gestaltungsspielraurn an; al-
lerdings unter der Voraussetzung, dass die Siedlungsqualität und die ar-
chitektonische Qualitäl gewäh rleistet sind,

Das Baureglement mit dem Zonenplan und Schutzzonenplan bildet die
baurechtliche GrundorJnung für das gesamte Gemeindegebiet. Abwei-
chende Regelungen k6nnen in Überbauungsordnungen festgelegt werden.

Baureglement BauR

Hinweis

Die Gemeinden leisten einen Beilräg zur Harmonisierung der Baugesetsgebung

in der Region Bern und verstärken die zusemmenarbeit in der Raumentwicklung.

Längerfristig ist eine Zusammenlegung der Baupolizei zu ermöglichen. Ziel Et eF

ne effiziente und professionelle Abwickl'ing der Beubewilligungsverfahren.

Wer baut, übernimmt Veranta,orlung gegenüber der Mitrvelt. Bereits die Wahl d€s

Architekten hat elnen wichtig€n Einfluss auf ein qualitätsvolles Endresultat. Ein

3orgfälliger Einbezug der umgebenden Lendschaft und sorgfällige Einpassung in

die bostehende Siedlungss:ruktur sollte selbstverständlich Eein, Bestehende ln-

ventare, das räumliche Entwicklungskonzept, die Richtpläne der Gemeinde öowe
weibre Grundlägen müssen berücksicHigt worden.

oie Planungsinslrumente shd sowohl für Behörden als auch für die einzelnen E-
gentümerinnen und Eigenttmer varbindlich (allgemeinverbindlich). Die \rorliegen-
den Regelungen sind einzdralisn.

Art.

Lesehilfe

Abstimmung unler den Ge-
meinden Bremgarten, Kirch-

lindach und Wohlen

Nicht alles ist regelbar

\Mchtige Erläuterungen zu

diesem Reglement
a. BaurechtlicheGrundord-

nung: Zonenplan, Schutz-
zonenplan und Baureg'
lement
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Normativer lnhalt

Das übergeordnete Recht ist vorbehalten. Auf als wichtig erachtete Be-
stimmungen wird jeweils in der Kommentarspalte hingewiesen.

Auch wenn das private Baurecht vom öffentlichen weitgehend verdrängt
worden isl, bleibtes selbstständig anwendbar. Unter Nachbarn sind insbe-
sondere die zivilrechtlichen Bau- und Pflanzvorschriften von Bedeutung,

Das Baubewilligungsverfahren ist im übergeordneten Recht, insbesondere
im Baubewillig ungsdekret, abschliessend geregelt.

Die Mitarbeitenden der Bauverwaltung beraten Sie gerne in allen Fragen
des Bauens und zur Energie nach dem Projekl Berner Energieabkommen
(BEakom) und freuen sich auf eine frtihzeitige l$ntaktaufnahme.

Bestehende Bauten und Anlagen, welche von einer Baubeschränkung be-
troffen sind und dadurch rechtswidrig werden, geniessen den Schutz der
Besilzstandsgarantie. Diese ist im übergeordneten Recht geregelt: Auf-
grund bisherigen Rechts dürfen bewilligte oder bewilligungsfreie Bauten
und Anlagen unterhalten, zeitgemäss erneuert und - soweit dadurch ihre
Rechtswidrigkeit nicht ventärkt wird - auch umgebaut oder erweitert wer-
den.

Die Zuständigkeiten sind im ribergeordneten Recht sowie in der Gemein-
deordnung von Kirchlindach geregelt.

Baureglement BauR

Hinweis

Das übergeordnet€ Recht des Bundes bEtriftt insbesondere die Gesalzgebung zu
umwolt- und Heimat6chulz sovrie die Raumplanung.

Auch das übergeordnete kantonale Recht kann sehr konkrete Vorgaben enthal-
ten, wie zB. die minimale lichle Höhe von Wohn- und Arbeitsräumen von 2.30 m
im Arl. 67 BauV.

Baube\,villigungspflicht siehe Art. 22 Abs. 1 RPG; Ari. 1 Abs. 1 und A BauG; Art 4
ff^ BEWD: Weisung (Baubewilligungsfreie Bauten und Anlagen nach Alt 1 Abs. 3
Bst. b bb Baucr (BSIG Nr. 7n25.'t11.1)

Die Bauverwaltung steht bei Fragen gerno zur Verfügung Telefon 031 AZA 21 ZO,

E-Mail ; gemelnde@kirchlindach.ch

si8he Aft, 3 BauG und Art, 82 BauG

Art.

b. ÜbergeordnetesRechl

c. Baubewilligung

d. Beratung durch die Ge-
meinde

Besitzstandsgarantie

f. Zuständigkeit
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

ABKÜRZU NGSVERZEICHNTS

Baureglement BauR

lnventar der historischen Verkehrswege der Schweiz
Kanlonales Waldgesetz
Kantonale Waldverordnung
Kantonale Energieverordnung
Verordnung ttber die Erhaltung der Lebensgrundlagen und der Kultur-
landschaft
Lärmschutzverordnung
Landwirtschaftszone
Mittlere Abstandslinie
Normalbaureglement
Natur- und Heimatschutz
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz
Naturschutzgesetz
Natursch utzverord nung
Kantonale Kommission der Pflege der Orts- und Landschaftsbilder
Ökoqual itätsverordnung
Bundesgesetz tiber die Raumplanung
Raumplanungsverordnung
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Überbauungsordnung
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Kantonale Wasserbauverordn ung

Wohn- und Gewerbezone
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Schweizerisches Zivilgesetzbuch
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aLF
AGR
aGrf
AZ

BauR
BauG
BauV
BewD
BGF

BHKW
BUD
BGBB
D

DZV
EnG

EG z BGBB

EG z ZGB
EG l FWG
ES

E7
FiG

FTSV

G

GG

GA
GH

GSchG

SGA
KGA

GBD
GL
GT
GBF
GrZ
GZ
HZ

anrechenbare Landfl äche
Amt fur Gemeinden und Raumordnung
anrechenbare Grundfläche
Ausnützungsziffer
Baureglement
Baugesetz
Bauverordnung
Baubewilligu ngsdekret
Bruttogeschossfläche
Blockheizkraftwerk
Bauland um legungsdekret
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht
Dorfzone
Dire ktza h I un gsverord nu n g

Energiegesetz
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz ilber das bäuerliche Boden-
recht

Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
Einfilhrungsgeseb zum Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege
Lä rmem pf i nd lichkeitsstufe
Erhaltungszone
Fischereigesetz
Freisetzungsverordn ung

Gewerbezone
Gemeindegesetz
Grenzabstand
Gebäudehöhe
Gewässerschutzgesetz
Grosser Grenzabstand
Kleiner Grenzabstand
Gru ndeigentümerbeitragsdekret
Gebäudelänge
Gebäudetiefe
Gebäudefläche
Grünflächenziffer
Grünzone
Hangzulage
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kWaG
kWaV
kEnV
LKV

LSV

LWZ
MA
NBRD

NHG

NHV
NSchG

NSchV
OLK

ö0v
RPG

RPV
RRB

SG
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WBG
WBV
WG
wz
zca
zÖN
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Normativer lnhalt

GELTUNGSBEREIC}I

Das Baureglernent umfasst kommunales Bau-, Planungs- und Umwelt-
recht. Es gilt flir das ganze Gemeindegebiet.

NUTZUNGSZONEN

Wohn-, Miech- und Gewerbezonen

Ftir die einzelnen Bauzonen gelten die folgenden Nutzungsarten, Wohnan-
teile und Lärmempfindlichkeitsstufen:

Abk. Nutzungsatt

Baureglement BauR

Hinweis

Umweltr€cht umfasgt irBbesondere Natur-, Lsndschefts-, Orbbild- und Denk-

malschutz.

ES ES = Lärmempfindlichl€itsslufe (Ar1. 4e LSV)

Stilles Gewerbe wie z,B- Büros, Aztpraxen, Coiffeurbetriebe oder Klinstlereta.
liers wirken in der Regd weder durdr lhr€n Betrieb noch durch den verursach-

ten Verkehr störend (S. Art. 90 Abs. 1 BauV).

Begrifre Wl. Art.43 BauV

RElhenElnfamilienhäuser = min. 3 und mehr sneinändEr gebaule WohngeNiudo

Mässig störende Gewe'be wie z.B. emissionsarme Werkstätten und Produk-

lionsbotriebe dtlfen das geeunde Vy'ohnen nicht wes€ntlich beeinlrächtigen.

Mäsrig btörende Gew€$e wie z,B. emissionsarme Vve]kstätien und Produk-

tionsbetriebe dürfen das g$unde Vy'ohnen nicht wesenüich beeinträchtigen.

Geltungsbereich

Art der Nutzung

Zone

Wohnzonen

Art.

1

111

2

21

2'11 1 W2al
w2b

Wohnnutzung und gewerbliche Nutzungen im Umfang der Be-

stimmungen gemäss Art. 90 der Bauverordnung.
lr

Wohn-undGewerbezonen 212

Dorfzone

2

2'13 D

ln der Wohnzone W2a sind keine Mehrfamilienhäuser und keine
Reiheneinfamilienhäuser zugelassen. Pro Gebäude dürfen max. :Z

Familienwohnungen und eine kleine Einliegerwolnung mit max.

60 m2 BGF erstellt werden.

WGz Wohnnutzung und mässig störende Gewerbenutzung sind zuge-
lassen. Verkehrs- und lärminlensive Nutzungen sind nicht zuge-
lassen,

Wohnnutzung sowie mässig stdrende Gewerbe- und Dienstleis- lll
tungsbetriebe sind zugelassen. Verkehrs- und lärrnintensive Nut-
zungen sind nicht zugelassen.

22.06.2010 Seite 6



Einwoh nergemeinde Kirchlindach

Gewerbezonen

Art. Normativer lnhalt

2'14 1 G1l ln der Gewerbezone G1 und G2 sind mässig störende Gewerbe-
G2 undDienstleistungsbetriebezugelassen.

Verkehrs- und lärmintensive Nutzungen und Nutzungen, die das
Wohnen ln der Nachbarschafi in unzumutbarer Weise beeinträch-
tigen, sind nicht zugelassen.

ln den Gewerbezonen sind Wohnungen für betriebsnotwendig an
den Standort gebundene Personen zugelassen, sofern diese
Wohnungen den gesundheitlichen Anforderungen entsprechen.

Die gewerblichen Bauten und Anlagen sind durch technische, be-
triebliche und bauliche Massnahmen sowie durch eine geeignete
Bepfl anzung innerhalb des gewerbeseitigen Grenzabstandes von
den anderen Zonen abzuschirmen.

Dauerhafte offene Lagerplätze sind nichl zugelassen.

Baureglement BauR

Hinweis

Mässig störendes Gewerbe wie z.B. emissionsarme Werkslätten und produk-

tongbetriebe dilrfen das gesunde Wohnen nicht weseniich beeinträchtigen.

"Mässig 
störend" = ES lll

Unter unzumutbaren Beeinträchtigungen von Wohnnutzungen sind insbesonde-
re zu verstehen: Gewerbe, die die Nachtauhe stdren, wie z.B. Matefialaufbcrei-
tungsplätze, Bars, Privatclubs, Sex- und Erotikgewerbe etc.. Der besl R8stau-
rationsbelrieb mit den normalen Öffnungszeiten ist zugelsesen.

Zu betriebsnotwendig gohören 2.8, Dirgktions-, Hauswarts-, Sicherheits- und

Pikettpersonal, VoEus6etzung ist in jedem Fall€, dass wohnhygiBnisch lragba-
re Verhällnisse gewährleistat sind (s. Art. 2 1 BauG und 62-€9 BauV).

Betreffend lmmissionen und Umweltschutr sind zudem die Bestimmungen von
Art. 24 BauG und Art. 90 bis 91 BauV zu beachien.

ilr

2

3

4
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

KGA

gGA

GH
GL
N.
GtZ
ES

Vgl. Anhänd lV A 121 B3uR.
Vgl. Anhang lV A 141 BauR.
Vgl" Anhang lV A 132 BauR,

Vgl. Anhang lV A 122 BauR.

Vgl. Anhand lV A 144 BauR.

Vgl. Anhang lV A 123 BauR.

kleinerGrenzabstand (s. Anhang A 142 BauR)
grosser Grsnzabstand (s. Anh€ng A 143 BauR)
Gebäudeltthe (s. Anhang A 132 BeuR)

Gebäudelänge (s. Anhang A 1 31 BeuR)
Ausnützuogszitfer (s, A,nhang A 151 BauR)
Grünflächenziffer (s. Anhang A 155 BauR)
Lärmempfndlichkeitssürte (Art. 43 LSV)

Baureglement BauR

Art"

215

Normativer lnhalt

1 Für die einzelnen Bauzonen gelten die folgenden baupol2eilichen Masse:

Abk kGA (m) sU (mJ cH (m) €L (n) AZ Gtz ES

W2a 5 I 6.00 25 - 0.4 ll

wzb 4 10 7.OO 30 - 0.3 [
wG2 4 I 7.00 30 - 0.2s ilt

D 4 I 7.00 30 - 0.25 lil

Gl 5 6 7.00 40 - 0.1 ilt

G2 5 5 9.00 0.1 ilt

E2487,0030-ilt
wz487.OO30-ilt

2 Zudem gelten die folgenden Masse für
a, bewohnte An- und Nebenbauten:

- Grenzabstand (cA) mind. 4,0 m

- Gebäudehöhe (GH) max. 4,0 m

- Gebäudefläche (GBF)max.40 m2

b. unbewohnte An- und Nebenbauten sowie bewilligungsfreie Bauten und
Nebenanlagen:

- Grenzabstand (GA) mind. 2,0 m

- Gebäudehöhe (GH) max. 3,0 m

- Gebäudefläche (GBF) max.40 m2

c. Gebäudeabstand

d. Schwimmbecken:

- Grenzabstand allseitig 2.0 m

e, Unterirdische Bautrn:

- weder freigelegte Fassade noch Zugang und Zufahrt dtlrfen einerr

Grenzabstand von 2.0 m unterschreiten

- Grenzabstand mindestens 1.0 m, mit schriftlicher Zustimmung de,,e

Nachbarn bis zur Grundstücksgrenze möglich

Hinweis

Vorbehalten bleibt die Geslaltunosfreiheit gernäss Art. 75 BauGMass der Nutzung

Zone

Wohnzone 2a

Wohnzone 2b

Wohn- / Gewerbezone 2

Dorfzone

Gewerbezone 1

Gewerbezone 2

Erhaltungszone

Weilerzonezone

22.06.2410 Seite I



Einwohnergemeinde Kirchlindach

Hinweis

Vgl" Anhsng lV A 11 1 BauR.

Vgl. Anhang lV A 132 BauR,

Vgl. Anhang lV A 124 BauR.

Vgl. Anhang lV A 132.4 BauR.

Vgl. Anhang IVA 134 8auR.

Vgl. Anhang lV A 135 BauR.
Vgl. Anhang lV A 133 BauR.
Vgl. Anhang lV A 139 BauR,

Vgl. Anhang lV A 146 BauR.

Baureglement BauR

Art.

215 2

Normativer lnhalt

- Terrainveränderung max. 't .2 mi

Abgrabungen

- max. % der Fassadenlänge, jedoch max, 6.0 m

Vorspringende offene Bauteile:

- Hauptbauten und bewohnte An- und Nebenbaulen in Grenzab-
stand max. 2.00 m

- unbewohnte An- und Nebenbauten in Grenzabstand max, 1.20 m

Gestaffelte Gebäude; Staffelung :

- in der Höhe: mind. 1.0 m

- Vor- und Rticksprtinge: mind. 2.0 m

Geschosse:

- Untergeschoss; OK EG Boden lm Mittel max. 1.2 m Uber
fertigem Terrain

- Dachgeschoss: zulässige Kniewandhöhe max. 1.2 m

- Attikageschoss: zulässige Höhe 3.5 m

- Attikageschoss: Rrickversetzung mind. 1,5 m mit Abweichungen
gemäss Anhang A 139

Bauabstände für Tiefbauten und dgl.

- Grenzabstand von mind. 1,0 m (private Wege, Strassen, Parkplät-
ze und dgl.)

- Mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn ist der Grenzanbau
zugelassen,

Hangzuschlag

- talseitig 1 .0 m - mind. 10% Hangneigung des gewachsenen
Bodens in der Falllinie innerhalb des Gebäudegrundrisses

Bauabsland von Zonengrenzen der Landwirtschaftszone:

- Von Zonengrenzen sind die gleichen Abstände einzuhalten wie
von benachbarten Grundstticken.

f.

s,

h.

i.

j

k.

t.

m. Garagevorplatz:

- Die Längo eines GaragenvorplaEes muss die Grösse aufweisen,
damit anhaltende Fahrzeuge nicht den öffentlichen Strassenraum

22.06.2010 Seite I



Einwohnergemeinde Kirchlindach

Zonen für öffentlbhe Nut-
zungen {ZöN}

Art, Normativer lnhalt

2t6 2

tangleren.

n. Bauabstand von öffentlichen gtrassen, ab äusserstem Rand des öffenl-
lichen Verkehrsrau mes:

- von Kantonsstrassen mind. 5, 0 m

- von andern öffentliohen Strässen mind. 3.60 m

- von Privatstrassen, ausgemarcht und nlcht ausgemardlt mind,

3,60 m ab Fahrbahnrand

o. Bauabstand von öffentlichen Fuss- und Radwegen:

- mind. 2.0 m

p. Bauabstand gegenttberGewässem

q. Stillzmauern und Einfriedungen

3 Die Gestaltungsfreiheit nach den Bestimmungen des Baugesetzes ist in
den Zonen WZb mit AZ: 0,5, WG2 mit AZ 0.6 und D mit AZ; 0,6 zugelas-
sen,

22 Zonen für öffentllche Nutzungen

Zweckbestimmung

Klinik S0dhang

Grundzüge der Überbauung und Gestaltung ES

Es sind nur betriebEzugehörende Aus- und ll
Neubauten zugelassen, Neubauten haben
sich in die best Baugruppe gut einzuordnen,
Ftir die Erstellung neuer Hauptbauten sind ein
Areal-Gesamtkonzept und ein quafifiziertes

Planungsverfahr€n gemäss Arl. 4& vorg*
schrieben.
GA zur Zonengrenze:mlnd. 5.0 m kein Bau-
ebstand gegentlber der Gr{inzone: Gebäude-
höhe max, 8.0 m

Primarschule, Turnhalle mit Emeuerung und Enpeiterung unter Einhaltung ll
Aussenanlagen, Kindergar- der Vorcchriften des Ortsbilderhaltungsgebie-

Abk.

Hinnnis

Vsl. Anhano IVA l{7 BauR.

Vgl. Anheng lV A 148 BauR.

Vgl. A.1. 5'17 * Anhang MA 145 EeüR.

Vgl, Anhang lV A I 12 BäuR.

Vgl. Art.75 BauG.

ES = Lärmempfindllctkeitsstfe (Lrt 43 LsV).

Baureglement BauR

A

B

2?.0€.2010 $eile 10



Einwohnorgemeinde Kirchlindach

D

F

Normaliver lnhalt

ten Kirchllndaclr

Kirche, Pfarr-, Ffnrnd* und
'Sigristenhaus

, Fdedhof mit Aufuahrungs-
halle

E Vlehschauplab

Primarschule, Lehrerhaus,
Turnhalle mit Aussen- und

Sportanlagen und Kinder-
gart9n Herrenschwanden

Art.

c

Hinweis

Baureglement BauR

tes.
Bauabstand gegen{lber Zonengrenze; 5,0 m
Gebäudehöhe; max, 8.0 m

Erneuerung und Erweiterung nach dqn Vor- ll
schriften der Oofüone und des Oftsbilderhal-
tungsgebietes

Zweckgebundene Emeuerung und Erweite- ll
rung.
1 gescfioseiger Zweckbau lst zugglassen.

bestehend

Erneuerung und Erweitorung.
Fauabstand gegentlber Zonengrenze: 5.0 m
Gebäudehühe; max. 8.0 m

22.06.2010 Seile 11



Einwohnergemeinde Kirchlindach

Erhaltungszone EZ

a)Zweck
231

Art. Normativer lnhalt

23 Weitere Nutzungszonen im Baugeblet

1 Die bestehenden LanJwirtschaftsbetriebe sind ein wichtiger Bestandteil der
Siedlungsstruktur und sollen an den bestehenden Standorten erhalten
werden. Die Voraussetzungen für die Entwlcklung der bestehenden land-
wirtschaftlichen Betriebsstandorte mit neuen erweiterten Betriebszweigen
sind nach wie vor sichergestellt, Die Erhaltungszone dient der Erhaltung
der trad itionellen und wertvollen Dorfstrukturen von Herrenschwanden u ncl

Oberlindach sowie ds Nutzung der bestehenden Bauvolumen.

2 Landwirtschaftliche Bauten und Nutzungen sind zulässig. Sie richten sich
nach den Bestimmungen der Landwirtschaftszone (Art. 241). Landwirt-
schaftliche Neubauten sind nicht zulässig, wenn es sich um eine Ersatz-
baute als Folge einer frtiheren Umnutzung handelt (Art. 231 Abs. 4b).

3 Wohnnutzungen sowi? mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsnul.
zungen sind zulässig, soweit sie sich in bestehende Gebäde integrieren
Iassen. Verkehrs- und lärmintensive Nutzungen sind nicht erlaubt.

4 Bestehende Gebäude können umgenukt werden, wenn;

a) Wohnraum in einer Baute realisiert wird, die bereits einen Wohnraum
aufweist.

b) bei schützensrverten und erhalternswarten Gebäuden die Substanz und
das Erscheinungsbild gewahrt wird.

c) dies keine Ersatzbauten zur Folge hat.

d) Gebäude filr die landwirtschaftliche Produktion nicht mehr benötigt wer-
den.

5 Sofern innerhalb des bestehenden Volurnens keine geeigreten Raumre-
serven vorhanden sind, können einmalige, nicht landwirtschaftliche, unbe-
wohnte An- und Nebenbauten (Garage etc.) erstellt werden (siehe auch
Art. 215 Abs. 2b).

6 Neue, nicht landwirtschaflliche, unbewohnte An- und Nebenbauten sind
nur zugelassen, soferl sie sich dem HaJptgebäude gestatterisdr unterord-
nen und ihre Gestalturg und Einordnung die betroffenen Gebäudegruppen
nicht beeinträchtigt.

Baureglement BauR

Hinweis

Für die bestehende laniwirtschatüiche Nutzung gilt die Besitzstandsgarantie

nach Art. 3 EauG expliait.

Die Erhaltungszone lst eine beschränkle Bauzone. Primär sollen Bauernhäu-
ser, die nicht mehr lanÖÄ,irtschaftlich genutzt werden, jnnerhalb der bestehen-
den Volumen umgenukt und ausge$aut werden können-

Die Nutzung der besl,elenden Volumen hat aufgrund des Zwecks der Erhal-
tungszone (Afi. 231 Abs, 1 BeuR) aufjEden Fall Priorität, Auch bei Erweiterun-
gen ist das besiehends Erscheinungsbild zu wahren. Bei Bauernhäusem, ins-
besondeE bei solchen rit grossem Volumen, dürftr eine EMeiterung daher in

der Reg€l ausgeschlo33en sern.

b) Nutzung

Landwirtschaft

Nicht Landwirtschaft

Umnutzungen

An- und Nebenbauten
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Normativer lnhalt

7 Abbruch und Wederaubau sind zulässig.

8 lnnerhalb der Erhaltungszone haben sich alle baulichen Massnahmen be
züglich Stellung, Volumen und Gestaltung (Fassaden, Materialisierung,
Dach, Aussenräume etc.) gut ins jeweilige Ortsbild einzufilgen. Das traditi-
onelle Erscheinungsbild der Bauten und der ortsprägende Charakter der
Aussenräume sind zu wahren.

9 Es gelten die Bestimmungen der Empfindlichkeilsstufe ES lll,^9ic.S/inde;t-
abstände gcrnä.s Lufteinhalteve"crdnung richten sich nacMeo.nestim-

.M

Baureglement BauR

Hinweis

Voöehalten bleib€n denkmalpf,egeriBch begründete Abbruehverbot€. Beim
Wederauibau ist das traditionelle Erscheinungsbild des Gebäudes zu wahren,

Vgl. Arl. 43 LSV und FAT-Bericht Nr. 476 vom 1 995 (MindestabstÄnde von
Tierhältung6anlagen).

Bei Bauvorhaben und bei der Umgestaltung von Aßsenräumen wird eine Vor-
anfrage bei der Gemeinde ompfohlen.

Grilnzonen glled€m die Siedlung, halten im Orisinnern Grtinräume frei, dienen
dem Umgebungsschutz von Baudenkmälern oder der Freihaltung wlchtiger
Ortsanslchten und Aussichtslag€n (Art. 79 BauG).

Bäume und Gehölze prägen insbesondere das Onsbild und di€ Umgebqng von
Baudenkmälern. Feldgehölze und Heckon sind geschützt (Art. 27 Abs. 1

NSchG). Ausnahmebewilllgungen für Ausreutungen ertailt der Regierungsstatt-
halter (Art. 27 Abs. 2 NSchG).

Art.

c) Abbruch / Wiederaufbau

d) Erscheinungsbild

'äSEf;'g?8[...noo*
I 2. Juni 20,l?

Grilnzonen (GZ)

e)ES/
siehe

Kulturzone Ausserort-
schwaben (KZA)
a) Nutzungen

b) ES

siehe Genehmigung AGR

I 2, Juni Z0l2

232 1 Die Grllnzonen sind Freihaltezonen

2 Der bestehende Baum- und Gehölzbestand ist zu erhalten, sachgerechl zu
pflegen und nötigenfalls zu ersetzen.

233 1 ln der Kultuzone Ausserortschwaben sind innerhalb der bestehenden Ge-
bäude folgende Nutzungen zugelassen:
Gebäude Nr. 17:
- Wohnnulzung
- LandwirtschaftlicheNutzung

- Betrieb der ehemaligen Heubtihne zu kulturellen Zwecken sowie als
Fest- und Veranstaltungslokal. Ein Bar-, Disco- oder Danclngbetrieb ist
ausgeschlossen

Gebäude Nr, 17C:
- LandwirtschaftlicheNutzung

- Betrieb der Heizzentrale mit Holzlagerraum für die Gebäude und Anla-
gen auf Parzelle Kirchlindach-Gbbl. 29

Aussenflächen:
- Landwirtschaftliche Nutzung

- Parkierung I Zufahrt I allgemeine Abstellfläche

2 ln der Kultuzone Ausserortschwaben gilt die ES lll.
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Nutsungszonen im Hichtbaugebiet

Landwirtschaftszone (LWZ) 241 1 ln der Landwirtschaflszone richten sich die Nutzung und das Bauen nach
den Vorschriften des eidgenössischen und des kantonalen Rechts.

2 Es gelten die Vorschriften der ES lll.

Baureglement BauR

Hinweis

Vgl. Art. 16 ff, und 24 ff. RtG; Art. 34 f,. und 39 ff. RPV; Art 80 ff. BauG. Für die

Landwirtschaft6zono gBltrfi keine baupollzellichen Masee. Die Gebäudemasse

werden im Einzelfell entsprechend den Bediirfnissen aufgrund der einschlägigen

Normen der Forschungsarstalt Täniko1 (sog. FAT-Nqmen) im Baubewilligungs-

verfahren festgelegt.

Vgl. Art, 43 LSV.

Die Weileeone ist eine b€6chränkte Bauzone. Primär sollen Bauernhäuser, die

nicht mehr landwirtschafüirh genu?t 
'ri€rden, 

innerhalb der bestehonden Volu-

men umgenutzt und ausgebaut werden können (Art, 33 RPV, kanL Richtplan M

A_03).

Bauvorhaben, welche den Rähmen de. zonenumschreibung der Weiiezone
sprengen, sind auf der Grlndlage von Art. 16ff. und 24.ff, RPG: Art. 34 fi. und 39

fr. RPV: Art. 80 BauG zu beurtgilen.

Die Nutzung der besteherden Volumer hat aufgrund des Zwecks der Weilerzone

(Art. 242 Abs. 1 BauR) au'jedBn Fall Prlorität. Auch boi Erweiterungen ist des be-

sGhende Elscheinungsbild zu wahron. Bei Bauernhäusern, insbesondere bei 60l-

chen mil grossem Volumen, dürfte eine Eileilerung daher in der Regel a[iEge-

schlossen sein.

Art.

24

Weilerzone (WZ)

a) Zweck

b) Nutzung

Landwirtschaft

Wohnen, Gewerbe, Dienstleis-
lung

Umnutzungen

Nicht landwirtschaft liche An-
und Nebenbauten

212 1 Die Weilerzone dient der Erhaltung der landwirtschaftlich geprägten Klein-
siedlungen und deren Nutzung derbestehenden Bauvolumen.

2 Landwirlschaftliche Baulen und Nutzungen sind zulässig, Sie richten sich
nach den Bestimmungen der Landwirtschaftszone (Art.241). Landwirt-
schaftliche Neubauten sind nicht zulässig. wenn es sich um eine Ersatz-
baute als Folge einer lrüheren Umnutzung handelt ( n.242 Abs. 4b).

3 Wohnnutzungen sowie mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungs-
nutzungen sind zulässig, soweit sie sich in bestehende Gebäude integrie-
ren lassen. Verkehrs- und lärmintensive Nutzungen sind nicht erlaubt.

4 Bestehende Gebäude können umgenutzt werden, wenn:
a) zusätzlicher Wohnraum in einer Baute realisiert wird, die bereits einen

Wohnraum aufweist.

b) bei schutzenswert:n und erhalternswerten Gebäude die Substanz und

das Erscheinungsbild gewahrt wird.
c) dies keine Ersatzbaute zur Folge hat.

d) Gebäude lilr die landwirtschaftliche Produktion nicht mehr benötigt
werden.

5 Sofern innerhalb des bestehenden Volumens keine geeigneten Raumre-
serven vorhanden sind, können einmalige, unbewohnte An- unc Neben-
bauten (Garagen etc.) erstellt werden (siehe auch Art. 2'15 Abs, 2b),

6 Neue unbewohnle An- und Nebenbauten sind nur zugelassen, sofern sie

sich dem Hauptgebäude gestalterisch unterordnen.
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7 Abbntch und Wiederauflcau sind zulässig.

8 lnnerhalb der Weilezone haben sich alle baulichen Massnahmen bezüg-
lich Stellung, Volumen und Gestaltung (Fassaden, Materialisierung, Dach,
Aussenräume etc.) gut ins jeweilige Ortsbild einzuftigen. Das traditionelle
Erscheinungsbild der Bauten und der ortsprägende Gharakter der Aussen-
räume sind zu wahren.

9 Es gelten die Bestimmungen der Empfindlichkeitsstufe ES lll. Die Mindest-
abstände gemäss Luftreinhalteverordnung richten siclr nach den Bestim-
mungen der Landwirtschaftszone,, lmmissionen und Störungen aus der
Landwirtschaft sind zu dulden.

BESONDERE BAURECHTLICHE ORDNUNGEN

31 Zonen mlt Planungspflicht (ZPP)

311 1 Zonen mit Planungspflicht bezwecken die ganzheitliche, haushälterische
und qualitativ anspruchsvolle wirtschaftliche und bauliche Entwicklung
wichtiger unüberbauter, unternutzler oder umzunutzender Areale.

2 Die Bestimmungen zu den einzelnen ZPP siehe Anhang l.

Baureglement BauR

Hinweis

Vorbehalten bleiben denkmalpflegerisch begründete Abbruchverbot€. Belm We-
deraufbau ist das tradilionelle Erscheinungsbild der Baute zu wahren.

Vgl, Art. 43 LSV und FAT-Bericht Nr, 476 vom 1 995 (MindestabsGnde von
Tieftattungsanlagen),

Bei Bauvorhab6n und bei der Umgestallung von Aussenräumen wird eino Vor-
anfrage bei der G€meinde empfohlen,

Gemäss Art. 93 BauG selzt das Bauen in einer Zone mit Planungspflicht eine
rechtskrättigö Übeöauungsordnung votaß; diese wird durch den Gemeindorat
€rlasson. Die Befreiung von der Planungspflicht richtet sich nach Art. 93 Abs. 1

und 2 BauG.

Vgl. Arbeitshilfe Ortsplanung AHOP des Amt€s fUr Gemeinden und Raumord-
nung AGR: Von der Zone mit Planungspflicht zur Baubewilligung; Juni 1996.

Art.

c) Abbruch / Wiederaufbau

d) Erscheinungsbild

e) ES / lmmissionen

3
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Art.

92

Zonen mit besonderen bau- 321
rechtllchen Ordnungen

Bezeichnung / Abk.

UeO 26

UeO 25

UeO 24

UeO 23

UeO'19

Ue17

UeO 16

UeO 14

UeB

UeO I
UeO 3ff

UeO 1

Normativer lnhalt

Bestehende besondere baurechtliche Ordnungen

1 Die folgende besondere baurechtliche Ordnung bleibt rechtskräftig:

Name

Überbauungsordnu ng,,Nüchlernweg" mit Strassenplan

[Jberbauungsordnung,,Aarematte"

Überbauungsord n ung,,Breitmaad"
Die maximale Ausn ützungsziffer wird auQehoben,

Uferschutzplan und Uferschutzvorschrilen

ES

gern. UsO

gem. UeO

il

gem. USP

Hlnweis

UeO = übcrbauungsorJnung
AGR = Amtfür Gom6irden und Raumordnung
ES = LärmompfindlichLoitsstufe (Afi. 43 LSV)

Datum Beschluss / Genehmigung

Genehmigt dursh das AGR am 28.07,2003

Genehmigi dutch da6 AGR am 21,12.2001

Genehmilrt durch das AGR am '13.06.1995

Genehmigldurch dasAGR em 14.96.1990

Genehmigt durch das AGR am 24.10.1989

Gsnohmigt durch das AGR am 21.03.1905

Genehmigi durch das AGR am 16.07.1 980

Genehmigt durch das AGR am 25.t0.1978

Genehmigi durch das AGR am 24.04,1970

Genehmigtdurch das AGR am 24.04.1970

Genehmigtdurch das AGR am 16.03.1965

Genehmigtdurch das AGR em 06.04.1956

Baureglement BauR

Überbauungsordn ung,Dorfzentrum"

überbauungs- und Gestaltungsplän mit SBV,,Heimen-
haus"

Gestaltungsrichtplan, Überba uungsplan mit S BV,,Möös-
limatb"

Gestaltungsplan mit SBV,,Lindenrain"

Waldbaulinienplan,,Fostalen"

Bebauungsplan mit SBV,Hostalen"

Baulinienplan,Tha lmatt" Oberdettigen

Alignementsplan mit SBV,,Zwygartackef

ltl

lil

il

il

ll
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QUALFAT DES BAUENS UND NUTZENS

Bau- und Aussenraumgestaltung

Bauten und Anlagen sind nach den GrundsäEen des nachhaltigen Bauens
so zu gestalten, dass zusammen mit der beslehenden Umgebung eine gu-
te Gesamtwirkung entsteht. Die Beurteilung dieser Gesamtwirkung richtet
sich nach der bestehenden, bei Vorliegen einer genügend detaillierten
Nutzungsplanung naoh der zuktinftigen Umgebung.

Bauten, welche diese Anforderungen nicht erflJllen, sind unzulässig, auch
wenn sie den llbrigen Bauvorschriften entsprechen.

2 Bei der Beurteilung, ob eine gute Gesamtwirkung entsteht, ist besonders
auf die folgenden Elemenle einzugehen:
- Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensionen eines Ge-

bäudes;
- Gestaltung inkl. Farbgebung von Fassaden und Dach;

- Eingänge, Ein- und Ausfahrten;
- Topographie und Aussenräume, insbesondere das Vorland, die Be-

grenzung gegen den öffentlichen Raum, die offene Landschafl und die
Bepflanzung, soweit sie für den Charakter des Aussenraumes bestim-
mend ist;

- Abstellplätze für Motorfahrzeuge;
- Tenainveränderungen.

Aus der Baueingabe muss ersichtlich sein, dass das Projekt diesen Ele-
menten im Sinne von Art. 411 Abs. 1 Rechnung trägt.

Baureglement BauR

Hinweis

Oieeer allgemelne Baugestaltungsgrundsatz sowie die allgemein gehaltenen

Gestaltungsregelungen (Art 4 1 2-41 7 BauR) ersetzen detailliertere Regelun-
gen, z.B. im Bereich der Faseaden- und Dachg6taltung. Dies setzt voraus,
dass sowohl dio Projektverlassenden wie auoh die Baubowllligungsbehörden
das umfeld des Bauvorhebens analysieren und den ihnen durch die offene
Formulierung gegebenen Spielraum verantwodungsbewu$t interpretieren, Oa-

zu dienen die Kriterien in Arl. 41 1 Abs. 2 BauR und die notwendigen Unterlag€n
zur Beurteilung der Gesamtwirkung.

Die Empfehlung SIA I 121 nachhaltiges Bauen - Hochbau:
' Ein lnsfument zur Verständigung zwischen Auftraggebenden und PlanBnden

bei dor Bsstellung und Erbringung spezieller Planerleistungen für ein nach-
haltiges Bauen.

- Ermöglicht eine venlefte Bearbeitung der Nachhaltigkeit und lelstet einen
Beilrag zu einem umfassenden Archilektut- und Planungsverständnis, wol-
ches die Forderungen der Nachhaltigkeit berücksichligt.

- Die Empfehlung istfür Naubau-, Umbau-, lnstandsetzungs- und Umnut-
zungsvorhaben im Hochbau ausgelegt.

Vgl. auch Art.412 BauR,

Vgl. auch Art 4'13 und 414 BauR.
Vgl. auch AIl 415 BauR.

Vgl. auoh ArL 416 und 417 BeuR.

Vgl. auch Art.416 BauR.
Mit der Bauelngabe sind alle Unterlagen einzureichen, die eine vollständige
Beurteilung des Plojektes und der Gesamtwirkung arlauben. Dazu gehören im
Falle von Neu-, An- und Umbauten, welche für das Landschafts-, Stadf odor
Slrassenbild relevant sind. die Darstellung der Nachbarbauten, z.B. in Situali-
ons-, Erdgeschoss- und Fassadenplänen, Modellen, 3D-DarsEllungen oder Fo-

tomontagen (s. auch Art, 1 5ff. BewD).

Seite tT

Art.

4

41

411Gestaltungsgrundsatz

Beurteilungskriterien
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3 Die Vorschriften über die Ortsbildpflege bleiben vorbehalten.

1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt oie offene Bauwebe; d.h. die Bau-
ten haben allseitig die vorgeschriebenen Bau- und Gebäudeabstände ein-
zuhalten.

2 Der Zusammenbau von Gebäuden ist innerhalb der zulässigen Gebäude-
länge gestattet.

3 Die Stellung der Bau:en hat sich nach den ortsüblichen oder vorherr-
schenden Merkmalen zu richten, welche das Strassen-, Quartier- oder
Ortsbild prägen.

Der Einbau von Wohn- und Arbeitsräumen im Dachraum st zulässig,

1 Die Dachgestaltung hat sich unter Vorbehalt von Abs. 3 nach den ortsübli-
chen oder vorhenschenden Merkmalen zu richten, welche das Strassen-,

Quartier- oder Ortsbi d prägen.

2 ln der Dorfzone D, der Erhaltungszone EZ und der Weilezone WZ sind
nur symmetrisch geneigte Sattel-, \{ralm- und Krtippelwalmdäcler von 30"
- 40' Neigung gestattet" ln der W2a sind nur symmetrisoh geneigte

Schrägdächer von 20'- 40" Neigung oCer asymmetrische Schrägdächer
innerhalb der Dachbegrenzungslinie (Anhang A 137) zugelassen.

3 ln den ttbrigen Bauzonen sowie filrAn- und Nebenbauten ist die Dachfonn
frei, Die Dachgestaltung muss aber innerhalb der definierten Dachbegren-
zungslinie erfolgen,

4 Lukarnen, Dacheinsdrnitte, Dachfl äohenfenster und dergl:ichen dürfen
zusammen nicht mel'r als 112, bei schti'tzenswerten und erhaltenswerten
Bauten gemäss Bauinvenlar 1/3 der Fassadenlänge des obers:en Ge-
schosses aufweisen. Alle Aufbauten dürfen nicht weiter als 80 cm an einer

First- oder Gratlinie leranreichen.

Baureglement BauR

Hinweis

Vgl. Art. s11ff BauR.

Vgl. Art. 215 BauR + Anhang lV A l41ff BauR.

Vgl. Art.215 BauR + Anhang A lV 131 BauR.

lm weitgehend unilberbeulen Gebiet sind es die (ortsüblidlen), lm weitgehEnd
riibeöeuten Gebiet die (vorhenschenden) Merkmale, welche das Orts-, Quar-
tier- oder Slrassenbild prägen.

lm weitgehend unüberbauten Gebiel sind es die (ortsüblicheu, im weitgeheno
überbauten Gebiet die (vorhenschenden) Merkmale, weiche das Orts-, Quar-

lier- oder Strassenbild prägen.

Vgl. Definition der Dachbegrenzungslinie Anhang lV A 137 BauR,

Dle Dachgeslaltung hat oinen enlscheidenden Einfluss auf eine intakle DaDh-

landschaft und damit auf das Ort6bild, B€i derAnordnung der Dachaufbeulen

ist auf eine ruhige Wirkung zu achten"

Bauweise, Stellung der
Bauten

Dachausbau

Dachgestaltung

Art.

412

413

4'14
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Art.

Hindernisfreies Bauen 415

Terrainveränderungen 416

Aussenraumgestaltung 4'17

Normativer lnhalt

5 Sorgfältig in die Dachfläche integrierte Firstverglasungen sind zugelassen.
Sie drirfen bis max. 1.50 m ab der First gemessen in die Dachfläche hin-
einragen.

6 Anlagen der Energieeaeugung wie Solaranlagen oder Fotovoltaikanlagen
auf der Dachfläche oder in der Fassade sind zulässig. Solche Anlagen sind
unter Beachtung einer guten gestalterischen Einpassung zu installieren.

7 Bei Schutzobjekten und in Ortsbilderhaltungsperimetern können bei Dach-
aufbauten, Dachöffnungen und Solaranlagen zum Schutz des Gebäudes
und des Ortsbildes abweichende Regeln gelten. Dacheinschnitte sind nicht
gestattet.

8 Die Dachgestaltungsvorschriften gelten auch fllr Bauvorhaben in der
Landwirtschaftszone.

Bei Mehrfamilienhäusern sind die Wohnräume und deren Zugänge hinder-
nisfrei zu realisieren

Terrainveränderungen sind so zu gestalten, dass sie die bestehende Um-
gebung nicht beeinträchtigen und ein guter Übergang zu den Nachbar-
grundstilcken entsteht.

1 Die Gestaltung der privaten Aussenräume - insbesondere der öffentlich
erlebbaren Einfriedungen, Vorgärten, Vorplätzen und Hauszugängen - hat
sich nact den ortstlblichen oder vorherrschenden Merkmalen zu richten,
welche das Strassen-, Quartier- oder Ortsbild prägen.

Baureglement BauR

Hinweis

Vgl. Anhang lV A'130 BauR-

Energiekollektoren slnd mit Ausnahme yon Bauten in Ortsbilderhallungsgebie-
ten und Schutzobjekten des Bauinventars bewilllgungsfrei (vgl. Art, .lga RpG
und 0 Abs. 1fi und Arl. 7 Abs" 3 B€wD).
Vgl. Empfehlung€n AGR und Broschüre Sonnenenergie im Ons- und Land-
schaftsbild, Schrittenreihe Sohweizer Heimatschuts Nr. 1.

Für Form- und Farbgebung, Geslaltung und Anordnung der Kollektore[ ist dle
Arbeitshilfe/ Empfehlung des AUE wegleitend.

Bei K-Objekten ist die kantonale Denkmalpnege frühzeltig einzubeziehan.
Vgl, Art. 512 Abs. 2 BauR.

Vgl. Broschü16 ,,Behlnderten- und betagteng€rechte Projektierung aller Woh-
nungen', 1996, Schweiz, Fachstelle für behinderlengerechtes Bäuen (ISBN 3-
908183-03-0) sowie die SIA-Norm 500 

"Hindernisfrei€ 
Bauten" und Art. 85 ff

BauV.

Vgl. Anhang lV Arl A1 12 BauR,

lm weitg€hend unüberbauten Gebiet sind es dio (onsüblichenD, im weitge-
hend überbauten Gsbiet die (vorherrschenden) Merkmale, welche das Orts-
, Quartier- oder Slrasseobild prägen.

Siehe Anhang lV Arl" A1 12 BauR.

Für die Gestaltung der Umgebung ist die Empfehlungen für die Gemetnden
dee vrb (Verein Reglon B€rn) ,,Ökologie am Bau - Umgebungi, Heft 4 zu b6-
rück8ichtigen (sieh€ unter www.reglonbern.ch).
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2 Mit dem Baugesuch s,nd eln Aussenraumgestaltungsplan oder eine ande-
re geeignete Darstellung derAussenräume und dercn wesentlicfie Gestal.,

tungselemente einzureichen.

3 Es sollen vorwiegend €inheimische, standortgerechte Bäume, Sträucher
und Heckgn gepflanzt wer.den

Baureglement BauR

Hlnweis

DerAussenraum kann - zur Beurbllung der Gssäfirtwirkung lm ZuBamm€n-

hang mil beflachbarbn pnvaten und öftnülchen Aussenrälmon - auch in €i-
nep $ituatlons- oder Erdgoschossplsh daryestellt wsrden. \,V€sentllche Gostel-

tun$elemenle sind z.B. Befjflanamg, Terraingestaltung,, Böschungen, Stütz-

mauern, SpiglpLltee, Ve*ehrsfläehen, Ab6Gllllächen lur Fahnäder und MotoF

fahaeuge, Hausziugängs, Aufenlhaltsflächen, Elnfriedungen, Kehrlchtsammel-

sGllen.

Für dle Abs€nde dsr Bepllanzung lst das EG z ZGB (Art. 79) ma6sge-bend,

Arl.
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42

Fachberatung

Qualifizierte Verfahren 422 I

Normativer lnhalt

Qualitätssicherung

1 Der Gemeinderat setzt eine unabhängige Fachberatung ein,

2 Die Fachberatung kann gemeindeübergreifend organisieil werden. Zu-
ständig für diesen Entscheid ist der Gemeinderat, der dafür mit den ande-
ren beteiligten Gemeinden eine Vereinbarung abschliesst. Die Vereinba-
rung enthält mindestens Bestimmungen zur Zusammensetzung, zur Orga-
nisation, zum Betrieb und zur Finanzierung der Fachberatung.

3 Besleht keine Vereinbarung über eine gemeindetlbergreifende Fachbera-
tung, regelt der Gemeinderat die Fachberatung in einer Verordnung,

4 Die Baubewilligungsbehörde kann die Fachberatung je nach Bedarf in Fäl-
len beiziehen, welche ftlr das Orts- und Landschaftsbild von Bedeutung
sind oder die spezielle Fragen bezüglich Architektur oder Aussenraumges-
taltung aufwerfen.

Die Gemeinde fördert die Durchfi,lhrung von qualifizierten Verfahren zur
Qualitätssicherung nach anerkannten Regeln.

2 Sie kann insbesondere finanzielle Beiträge leisten sowie organisatorische
und personelle Hilfe anbieten.

Die Fachberatung setzt slch aus unabhängigen und in Gestallungsfragon aus-
gewiesenen Fachlsuten zusammen.

Ausgenomrnen sind Bauvorhaben, welche gemägs Bauinventar schützenswert
sind oder als erhaltenswert eingestuft werden und glebhzeitig einem Ort+
bilderhaltungsgeblet einer Baugruppe gemäss Bauinvenlar angehören. ln dis-
sen Fälen witd die Beratung durch die Kantonale Denkmalpflege wahrgenom-
men.

Baureglement BauR

Hinweis

Dazu gehören ldeen- und Projektwetlbewerbe, lnvestorenwetbeweß€ sowio
Studienaufträge nach der sia-Ordnung 142 für Archilektur- und lngenieurwett-
bewerbo sowie so genannte Workshop- odef Gutachtenverfahren.

Z,B. Ortsplaner odor Ortsplanerin filr die Verfahrensberatung.

Art,

421
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Einwohnergemeinde Kirchlindacfi

Energle 423

Art. Normativer lnhalt

Der sparsame Energieverbrauch und clie Verwendung vor erneuerbarer
Energie sind im Sinre der kantonalen Energiegesetzgebung und entspre-
chend den aktuellen Grundanforderungen zu erfüllen. Die MINERGIE-
Standards sind anzustreben.

2 Der Gemeinderat förJert die lnformation der Bevölkerung über Energie-
sparmöglichkeiten und kann zu diesem Zweck neutrale Auskunftsstellen
fiir Energiefragen im Sinne von Art. 25 EnG unierstlitzen.

3 Die Gestallung von Gebäuden hat der passiven Energierutzung durch
Sonneneinstrahlung sowie der Möglichkeit zur aktiven NuEung von Solar-
energie Rechnung zu tragen (Dachgestaltung, Fensteranordnung und
Fenstergrcisse, Wintergarten etc.).

4 Flir Bauten und Anlagen zur aktiven Sonnenenergienutzung gilt Art. 1Ba

RPG sowie Art. 6 BewD. Als Ausnahman mit Bewilligungspflicht gelten An-
lagen, welche das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigen.

5 Bei Altbauten dtirfen die Gebäudehtillen nachisoliert wercen, selbst wenrr

dadurch die Vorschrilten tlber die Grenz- und Gebäudeabslände nicht
mehr in vollem Masse eingehalten werCen.

6 Der Gemeinderat kann auf der Grundlage des kommunabn Energiericht
planes die Erstellung oder die Erneuerung von Einzelfeuerungsanlagen
untersagen, wenn ein Zusammenschluss zu einer Gruppenheizung sinn-
voll ist, welche mit erneuerbarer Energie, Abwärme oder als Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) mit vorwiegend erneuerbaren Energieträgern betrieben
wird.

Baureglement BauR

Hinweis

Ftlr Form- und Farbgebung, Gestaltung und Anordnung der Kollektoren ist die

Arbeitshife/ Empfehlung des AUE massgebend.

Energiekoll€kloren sind mit Ausnahme von Bauten in Ortsbilderhaltungsgebie-

ten und $chutzobjekten des Bauinventars bewilligungsfrei (vgl. Art '18a RPG

und 6 Abs. 1f und Art, 7 Abs. 3 BewD).

Vgl, Empfehlungen AGR und Broschäre Sonnenenergie im Orls- und Land-

schafFbild, Schriftenreihe Schweizer Heimatschutz Nr. 1.

Für Form- und FarbgebunE, Gestaltung !nd Anord'lung der Kallektoren ist die

Arbeitshilfe/ Empfehlung des AUE wegleitend.

22.06.2014 Selte 22



Einwohnergemeinde Kirchlindach

Normativ€r lnhall

Ökologie im Sledlungrgebiet

Zum Zweck dee ökologischen Ausgleichs, d, h. der Erhaltung resp. Schaf-
fung von natürlichen Lebensgrundlagen innerhalb des Baugebletes und der
Vernetzung von Blotopen sind wenigstens

- nicht begehbare Flachdächer und Dächer mit bis zu 5' Neigung, de-
ren Fläche 50 m2 übersteigt, zu begnlnen;

- Böschungen mit einen hohen ökologischen Wert anzulegen;

- Bodenversiegelungen auf ein Minimum zu reduzleren;

- Massnahmen auf die kommunale Vernetzungsplanung abzustimmen.

2 Die Baupolizelbehörde känn gleichwertigen anderen ökologischen Aus-
gleichsmassnahmen zustimmen.

Baureglement BauR

Hinvreis

vgl. Arl. 18b Abs. 2 NHGi ArL 21 Abs.4 NSchG.

EB gelten die Enptehluhgen ftir die Gstaltung derAussenräume flir die G€-
meinden deB vrb (V€r6ln Reglon B6rn) 4Ökologle srE Bau - UmgBbunE", Heft 4
(sleho untet www.roglonbern,ch).

Dazu gshöron z.B- Naturwiessn, H€cken etc. (siehe Anhang lll BauR).

o.azu geliören 2.B. Schwimmt€ioh, Tihpsl, Tlockenmauom etc..

Art.

43

Ökologischer Ausglelch im 431
Sledlungsgeblet
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Einwoh nergemeinde Kirchlindach

Normativer lnhall

BAU- UND NUTZUNGSBESCHRANKUNGEN

Pflege der Kulturlandschaft

Das Ortsbilderhaltungsgebiet bezweckt die Erhaltung, die Gestaltung und
die behutsame Erneuerung der fi.ir das Ortsbild prägenden Elemente und
Merkmale.

1 Das von der zuständiTen Fachstelle des Kantons erstellte und in Kraft ge,
selzte Bauinventar bezeichnet die schützenswerten und erhaltenswerten
Baudenkmäler.

2 K-Objekte sind: Entu,eder Objekte des kantonalen lnventars, die ,,schüt-
zenswert" eingestuft sind, oder Objekte, die,,erhaltenswert" eingestuft sind
und zu einer Baugruppe des Bauinventars gehören oder sich im Ortsbil-
derhaltungsgebiet be{inden, Sowie alle unter kantonalen oder eidgenössi..
schen Schutz gestellten Objekte.

Die im Schutzzonenplan bezeichnelen schtitzenswerten Kulturobjekte, wie
Distanz- und Wegsteine, dtlrfen nicht beseitigt werden.

Die im Schutzzonenplan bezeichneten Objekte des lnventars h:istorischer
Verkehrswege der Schweiz (lVS) sind in ihrem Verlauf und ihrer traditio-
nellen Substanz geschützt. Zur Wegsubstanz gehören traditionelle Eigen-
schaften der Wegoberfläche, Wegbreite, Wegbegrenzungen wie Böschurr-
gen, Mauern, Hecken etc., Kunstbauten wie Bräcken ebenso wie wegbe-
gleitende Einrichtungen (Distanzsteine, Wegkreuze u.a. ). Massgebend isl:

die Dokumentation zum lnventar der historischen Verkehrswege der
Schweiz (lVS),

2 Unterhalt und Nutzung im herkömmlichen Rahmen bleiben gewährleislet.
Veränderungen, die über diesen Rahmen hinausgehen, erfordern den Bei-
zug der zuständigen Fachstellen.

Baureglement BauR

Hinweis

Wchlige Grundlagen für die Analyse des Orlsbildes bilden das Bauinventar der
Gemeinde Kirchlindaoh und ein Auseug des lnvenlars schützenswerter Ortsbil-
der der Schweiz ISOS, welche auf der BauveMaltung eingesehen und bezogen
werden k6nnen (Wl. Art. 86 BauG).

Denkmalpf,ege des Käntons Bern: Bauinventar der Gemeinde Kirchlindäch vom
'17. März 2003i das Bauinventar ist behördenverbindllch und im Zonenplan hin-
wei66nd därgssEllt, Vgl. auch das Regisler des Bauinventars in Anhang ll.

Vgl. Art 10a-10e BauG; Art. 24d Abs. 2 RPG| Art. 83 Abs, 2 BauG-

Das IVS isl ein Bundssinventa., walches in Anwendung des Bundesgssotses
liberden Natur- und Heimatschutz (NHG) im Auftreg des Bundesamtes für Stras-
sen (ASTRA) geführt wird,

Die zuständige Fachstelle isl das Tiefbauamt des KEntons Bern.

Ortsbilderhaltungsgebiet

Art

5

51

5fi

Baudenkmäler 612

SchtltzenswerteKulturob- 513
jekte

HistorischsVerkehrswege 514
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

ArchäologlscheBodenfun- 515
de

Einzelbäume, Baumgrup-
pen und Alleen

Fliessgewässer

Art. Normativer lnhalt

1 Die archäologischen Schutzgebiete bezwecken die Erhaltung oder die wis-
sensch aft liche Untersuch ung und Dokumentation der arch äologischen
Stätten, Fundstellen und Ruinen.

2 Bei der Planung von Bauvorhaben, spätestens jedoch im Baubewilligungs-
verfahren, ist der archäologische Dienst des Kantons Bern einzubeziehen.

516 1 Die im Schutzzonenplan eingezeichneten Einzelbäume, Baumgruppen, Al-
leen und Baumreihen sind aus landschaftsästhetischen und ökologischen
Gründen geschutzt.

2 Notwendige Fällungen können bewilligt werden, wenn die Bäume für
Mensch, Tier und Eigentum eine Gefährdung sind, die mit anderen, ge-
bräuchlichen Mitteln nicht behoben werden kann.

3 Geftillte Bäume der Kategorie 1 sind am selben Standort durch ein b m
grosses Exemplar der gleichen Art, diejenigen der Kategorie 2 in der näh+
ren Umgebung mit einem mindestens 3 m grossen Exemplar der gleichen
Art zu erselzten.

517 Entlang der Fliessgewässer gelten zur Sicherung des Raumbedarfs für
Massnahmen des Hochwasserschutzes und der ökologischen Funktions-
fähigkeit der Gewässer ftir sämtliche - bewilligungspflichtige und bewillF
gungsfreie - Bauten und Anlagen die folgenden Bauabstände:

Baureglement BauR

Hinweis

Vgl. Arl 10 ff BauG

Treten bei Bauarbeiten archäologische Bodenfunde zutage, sind die Arbeiten ein.
zustellon und die GemoindeveMaltung oder der archäotogische Dlonsi des Kan-
tons Bem zu benachrichtigen (Art" 10 f Bauc).

Die €nlsprechend bezeichneten Obiekte prägen das Orts- und Landschaftsbild
innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes und dienen dem ökologischen
Ausgleich.

Bevor die G€meinde die Bewilligung ftir das Fällen eines Baumes erteilt, ist die
Situation durch einen auegewiesenen Baumfachmann ztJ beurtoilen und wenn nö-
tig ein Enüastungsschnitt vorzunehmen.

Siehe auch Verzeichnis im Anhang lll.

Vgl, An. 37 und 38 GSchG, Art 2 t \A/BV.

Der Bausbstand gilt auch für eingedolte Gewässer.
Gemessen wlrd ab Mittelwass€rlinie filr den Bauabstand,
Messweise 6iehe Anhang lV A 145.

Für den Gewässerabstand zurAare ist der gültige Uf€rschutzplan massgebend.

i Solenbreite

<1m
>1mund<5m
>1mund<3m
>5mund<10m
>3mund<5m
>10m
>5m

lnnerhalb Bau-
zone Ausserhalb Bauzone

5m

7m

11m

't5 m

m

m

5

7

11m
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Art.

Fuss- und Wandenrege 518

Normativer lnhalt

2 Gegentlber der Ufervegetation ist mindestens ein Abstand von 3 m zu

wahren.

3 Für Bauten, die standortgebunden sind und an denen ein öffentliches lnte-
resse besteht, kann die zuständige Behörde abweichende Abstände fest-
legen.

4 lnnerhalb des Bauabstandes ist die natilrliche Ufervegetation zu erhalten
und eine extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung oder eine nalur-
nahe Grlinraumgestaltung anzustreben.

5 ln einem Abstand von 6 m, gemessen ab Oberkante Böschung oder Rand
Ufervegetation, dilrfen keine Pflanzenschutzmittel, Herbizide oder Dünger
ausgebracht werden,

Die im Schutzzonenplan und kantonalen Richtplan resp. im lnventarplan
des Wanderwegnetzes aufgefilhrten Fuss- und Wanderwege sind in ihrem

Bestand zu wahren und zu unterhalten. Erhebliche Eingriffe (2. B. Einbau
eines bituminösen Belags) ins Fuss- Wanderwegnetzes bedürfen einer
Bewilligung.

Baureglement BauR

Hinweis

Vorbehalten sind zudem Massnahmen das Gewässetunterhalts und des Ge-

wässerbaus gemäss Art. 7 und 15 WBG sowie privale Bauten und Anlagen

gernäss Art. l1 Abs. 2 BsuG.

vgt. Art. 517 Abs. 1 BauR.

Vgl. Arl, 1, 37 und 38 GSchG, Art. 18 Abs. lbb und Art.21 NHG, Art, 20 und 21

NSchG; Art. 8 FiG; Kanlonale Merkblitler: Unterhalt von Uferböschungen
(Formul$ Nr. 839.15) 1998; Unterhalt von Wesenbächen (Formular Nr.

839.10) 20021 Unterhalt und Wäs3erheu gemäss WBG

Vgl. Art 33 SV = Stressenverordnung
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E inwohnergemeinde Kirchlindach

Normativer lnhalt

Schutz der naturnahen Landschaft

1 Hecken und Feldgehölz sind aus landschaftsästhetischen und ökologi-
schen Gründen in ihrem Bestand geschtltzt.

2 Rodungen mit Ersatzpflanzungen können in Ausnahmefällen bewilligt
weden.

3 Hecken sind periodisch selektiv auszuholzen oder abschnittweise zurilck-
zuschneiden.

4 Ufergehölze sind geschützt. Sie dtlrfen wedergerodet noch tiberschüttet
noch auf eine andere Weise zum Absterben gebracht werden.

Die im Schutzzonenplan eingezeichneten Trockenborde sind aus land-
schafisästhetischen und ökologischen Grtlnden geschtiizt.

Untersagt sind das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden
und Dtinger sowie das Einsäen artenarmer Grasmischungen und Kunst-
wiesen,

Trockenborde drlrfen ab Mitte Juni maximal zwei Mal geschnitten werden.

Die mageren und feuchten Wiesenvegetationen sind als nattirliche Le-
bensräume ftlr standorttypische Pflanzen- und Tierarten zu erhalten und

aufzuwerten. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den entsprechenden
Verträgen.
Pfl anzen, die krankheitsübertragend, gesu ndheitsgefährdend wirken oder
die biologische Vielfalt bedrohen, dürfen nicht freigesetzt werden bzw.
sind zu entfernen.

Für das folgende im Schutzzonenplan bezeichnete Naturschutzgebiet gilt
das enlsprechende Schutzreglement.

- N1 <<Büsselimoos>

Ersats- und Förderun gsmassnahmen

1 Lässt sich die Beeinträchtigung oder Beseitigung von Schutzgebieten oder
Schutzobjekten nicht vermeiden, hat die Verursacherin bzw. der Verur-
sacher für gleichwertigen Ersatz zu sorgen.

Baureglement BauR

Hinweis

Dje entsprechend bozeichnetsn Obiekle prägen das Orts- und l_andschaftsbild
innerhalb und ausserhalb des Sledluflgsgebietes und dienen dem ökologischen
Ausgleich (Art. 27 Abs. 1 , Nschc und Art. 13 NSchV).
Zuständig für die Bewilligungen ist der Rogierungsstatthalter (Art. 4l Abs 3
NSshc).

Die Pflege der Heoken richtet sich nach dem entGpr€chenden Bundes- und Kan-
tonsrccht.

Vgl. Art. 21 Bundesgesetz über den Nalur- und Heimatschuts
(NHG; SR 451); Art 1 3 Abs. 3 und Art. 17 Naturschutzverordnung (NSchV; BSG
426.111)
Die entsprechend bezeichnelen Objekte p{ägen das Orts- und Landschaftsbild
innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes und dlonon dem ökologischen
Ausgleich.

Vgl. Art, 18 Abs. 1 bis NHG; Art. 20 Nschc; Art. 44 und 45 DZV.
Weilere Benutsungsbeschtänkungsn ergeben sich u.U. aus den Bewideohaf-
tungsvertrtjgen gemäss DZV und ÖQV.

Vgl, Art. 18Abs.1bis NHG; Art.20und22,23 NSchG;An. 44und45D.ZV

Vgl, Art.29a USG und Art 1 FrSV

Dle kantonalen Naturschuhgeblete sind als Hinweise dargeslellt
Schutzbeschluss: RRB Nr, 141 vom 9.6.1983.

Vgl. ArL 18 Abs. lter NHG: ArL 14 Abs.7 NHV sowie
Art.27 NSchG für Hecken und Feldgehöhe.

Hecken, Feldgehölz, Ufer.
gehölz

Trockenborde

Feuchtgebiete

Pathogene und invasive
gebietsfremde Pflanzen

Naturschutzgeblete

Ersatzmassnahmen

Art.

52

521

522

62?

524

525

53

53'l
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Art.

Förderungsmassnahmen 532

Normativar lnhalt

2 {lberAuenahmen, tsewilligungen und Ersatemassnahman entscfieidetdie
Baubewilligungsbehörde oder die gemäss llbergeordneter SeEeägebung
zuständige $telle,

Die Gemeinde fördert und unterstiltzt Massnahmen zur Erhaltung und
Auflaertung der Landsohaft (Anlage von Bäumen, Baumgruppen, Hecken,
Obstgärten und dergleichen),

2 Dia Gemelnde beGiligt eich an den Kosten ftiraussergewöhnliche Pflege-
eihgriffe bei geschützten Bäumen oder tibernlmmt die Kostan filr Ersatz-
pflanzungen.

Baureglement BauR

Hinweis

Vd, 
^n 

1t Abs.3 ilSEhGi Arr. 18 Abs. rterNHG.
ZusliJndlgkeft Rüglerungsrtetlhsllarin biur. Rsgieruflgs$htthalier mr Heckon (Art
27 Ahs, 2 NSchG)i NBlurii,huAhsp€ktorat ttlr andare Obloltte von tiberlokelat
B€dsuürng (Art. 15 Abü. 3o NSehGl"

l leitü€ Fünlcruilg8msBsnshm€n Wl,.qrl 13ü NHB;
ArL 4ft NHV; Art 2?F NSchG; LKV; ÖQV,

Dle G€meindo üb€rnimmt an ainen notüu€ndiggn und Atleokmessigon Pfloooeln-
gfff alnen Ahtoil dsr Kost6n.
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

54

Bauen in Gefahrengebieten 541

Gefahrengebiet mit erhebli- 542
cher Gefährdung

Gefahrengebiet mit mittlerer 543
Gefährdung

Art. Normativer lnhalt

Gefahrengebiete

1 Wer in einem Gefahrengebiet baut, hat im Baugesuch dazulegen, dass er
die erforderlichen Massnahmen zur Gefahrenbehebung und Schadenmini-
mierung getroffen hat.

2 Es wird empfohlen, frühzeilig eine Voranfrage einzureichen.

3 Bei Baugesuchen in Gebieten mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung
oder mit nicht bestimmter Gefahrenstufe zieht die Baubewilligungsbehörde
die kantonale Fachstelle bei.

lm Gefahrengebiet mit erheblicher Gefährdung dtlrfen keine Bauten und

Anlagen, die dem Aufenthalt von Mensch oder Tier dienen, neu errichtet
oder erweitert werden. Andere Bauten und Anlagen sind nur zugelassen,
wenn sie auf eine Lage im Gefahrengebiet angewiesen sind, und zudem

Menschen, Tiere sowie erhebliche Sachwerte nicht gefährdet sind. Um-
bauten und Zweckänderungen sind nurgestattet, wenn dadurch das
Schadenrisiko vermindert wird.

lm Gefahrengebiet mit mittlerer Gefährdung sind Bauten nur zugelassen,
wenn mit Massnahmen zur Gefahrenbehebung sichergestellt ist, dass
Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte nicht gefährdet sind.

Hinweis

Vgl. Art. e BauG. Die bekannten Gefahrengebiete sind im Zo-
nenplan Gefahrengeblete eingetragen. Oie für di€ Beurteilung ei-
nes Baugosuchs massgebende Bestimmung der Getahrenstuf6 er-
folgt im Rahmen dos Baubewilligungsverfahrens gestülzt auf die
dEnnzumal aktuellsten Gefahrengrundlagen (Gefahrenkart€, Ge-
fehrengutachlen). Daraus leiten sich die Baubeschränkungon ab
(vgl. Art. 542).

Die Voranfrage ist bei der Baub€willigungsbehörde einzuroichen.

Pergonen sind sowohl inn€rhslb als auch aussgrhalb von Ge-
bäuden gefährdot. Mit der plötsllch€n Zerstörung von Gebäuden ist
zu rochnen oder die Erelgnisse treten in schwächerem Ausmass,
dafür mit einer hohen WahrEcheinlichkeit auf.

Wichtr:ge Kriterien für die Beurteilung des Schadenrlsikos slnd z.B.

der gefährdetE Personenkreis innerhalb und ausserhalb der Ge'
bäude sowie die Sicherheitsmassnahmen.

Personen sind innerhalb von Gebäudon kaum gefährdet, jedoch

ausserhalb davon. Mit Schäden an Gebäuden ist zu rechnen, je-

doch sind plöEliche Gebäudezerslörungen nicht zq erwarten, falls
geeignete Massnahmen gettoffen werden-

Die Sicherheil von Personen ist sov/ohl inne.halb wie ausserhalb

der Gebäude zu berücksichtigen.

Baureglement BauR
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Art.

Gefahrengebiet mlt geringer 544
Gefährdung

Normativer lnhalt

lm Gefahrengebiet ml geringer Gef?ihrdung wird der Baugesuc'rsteller im

Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr aufmeksam gemacht Für sen-
sible Bauten gelten die Bestimmungen von Art. 543 sinngemäss.

ln Gefahrengebieten mit nicht bestimmter Gefahrenslufe ist diese spätes-
tens im Rahmen des 3aubewilligungsverfahrens zu bestimmen.

PLANUNGSMEHRWERT

1 Die Abschöpfung der Planungsmehrwerte wird in lnfrastrukturverträgen
zwischen der Gemeinde und den betroffenen Grundeigentümem geregelt,

2 Die MehrwertabschöF,fung beträgt 40 % des Mehrwerts.

3 Der Gemeinderat erlhst dazu Richtlinien.

Hinweis

Personen sind kaum gefährdet. An der Gebäudehülle sind geringe

Schäden möglich, und im lnnem von Gebäuden können bei Hoch-

wasser sogar erhebliohe Sächschäden auftretgn.

$en6ible Bauten sindl
- Gebäude und Anlagen, in denen sich besonders vielo Psrsonen

aulhall€n, die schwer zu ev€kuier€n sind (wie Spitäler, Heime,

Schulen) oder dio besondaren Rislken ausoes€lzt sind (2. B.

Campiflgplätze),
- Gebäude und Anlagen, an d€nen bereits geringe Einwirkungen

grosse Schäden zur Folge haben (wie Schalt- und T€lefonzent-

relen, Steuerungs- und computeranlagen, Trinkwas-
s€ryersorgungen, Klä€nlegen),

- Gebäude und Anlagen, an denen gosse Folgeschäden auftr$
len können (wie Deponien, Legereilrichtungen oder Produkti-

onsste$en mit Beständen an gofährlichen Stoften).

Es wird empfohlen, die Abklär0ng€n \/or Einreichen des Bau0e-

suchE zu lreffen. Sis sind in der Regel durch den Baugesuchsteller

waunehmen. Möglich ist auoh die Arordnung durch die BaubewiF

ligungsbehörde im Sinne von Art. 23 BewD.

Mit dem Plenungsausgleich leistet der Grundeigentilmer einen BeF

trag an die der Gemeinde enlst€henden Kosten für Plenung, Er-

schliessung und lnfrastruk{ur.

Vgl, Art. 142 BauG

Baureglement BauR

Gefahrengebiet mit nicht
bestimmter Gefahrenstufe

Planungsmehnvert

545

6

6fi
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

7

Widerhandlungen 711

lnkrafttreten 7',t2

Aufhebung von Vorschriften 713

Art. Normaliver lnhalt

STRAF- UND SGHLUSSBESTIMMUNGEN

1 Widerhandlungen gegen die baurechtliche Grundordnung, gegen die ilbri-
gen Gemeindebauvorschriflen und die gestützt darauf erlassenen Verfll-
gungen, werden nach den Strafbestimmungen der Baugesetzgebung ge-
ahndet.

2 Verstösse gegen die baurechtliche Grundordnung, gegen die tibrigen Ge-
meindebauvorschriften und gegen gestützt darauf erlassene Verfügungen,
welche nicht der Strafdrohung der Baugesetzgebung unterstehen, werden
mit Busse bis zu Fr. 5'000,00 bestraft.

Die baurechtliche Grundordnung, bestehend aus dem Baureglement mit
Anhang l, lll, lV, dem Zonenplan, dem Zonenplan Naturgefahren, dem
Waldfeststeltungsplan sowie dem Schutzzonenplan, tritt mit ihrer Geneh-
migung durch das Amt fiir Gemeinden und Raumordnung in Kraft,

Mit lnkrafttreten der baurechtlichen Grundordnung werden aufgehoben

- Zonenplan Nr. 1 ,Kirchlindach" vom 15.03. 1993
- Zonenplan Nr. 2 ,,Herrenschwanden" vom 15. 03. 1993
- Baureglement vom 15. 03. 1993

- ,,Schutzgebiete" - "Schutzobjekte' 
Plan vom 15, 03. 1993

- Überbauungsordnung,,Möösliweg" vom 10.12.1992
- Nutzungsrichtplan (Ripl. 1)vom 16. 5. 1978
- Erschliessungsrichtplan (Ripl. 2)vom 16. 5. 1978
- ,,Festlegung von Baulinien' UeO vom 14. 5. 1993
- UeO 5 Baulinienplan ,,Heimenhausstrasse" vom 14. 05. 1968
- UeO 4 Baulinienplan ,,Oberlindach" vom 14. 06. '1966

Hinweis

Vgl. Art. 50 BauG.

Vgl. Art.5E GG.

Baureglement BauR
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Einwohnergemeinde Kirchlindach Baureglement BauR

I GENEHMIGUNGSVERMERKE

Öffentliche Mitwirkung

Kantonale Vorprlifung

Publikation im Anaiger Kanton Bern

1, Öffentliche Auflage

2. Öffentliche Auflage

Rechtsverwahrungen

Erledigte Einsprachen

Unerledigte Einsprachen 1. Auflage

Unerledigte Einsprachen 2. Auf lage

Beschlossen durch den Gemeinderat

Beschlossen durch die Gemeindevarsammlung

Namens der Einwohnergemeinde Kirchlindach

Die Präsidentin:

Der Sekretär:

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Der Gemeindesch-eiber 
L ,

vom

vom

vom

vom

vom

02.02.2009 bls 13.03.2009

1 1.09.2009, 30. 1 1.2009, 21.O1.201A

06.01.201 0, 05.05.201 0

06.01.2010

05.05.2010

1 0.03.201 0, 09.06.201 0

29,03.2010

bis

bis

05.02.2010

04.06.2010

0

5

22

13

am

amI
.,....t

Kirchlindach. .......*48.,,,
I Z'Juni

6. .,,ßP,i.s...,,...,.,,,.....
2012

Genehmigt durch das Amt fiir Gemeinden und Raumordnung am
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Zone mit Planungspflicht

:Planungszweck

ZPP 1 ,,Aarematte"

- Die Zone mit Planungspflicht,,Aarematte" gilt als Zo-
ne im $inne von Art. 92ff BauG.

- Sie bezweckt

a lm Sektor A eine geordnete, nach einem arohitek-
tonischen Gesamtkonzept gestaltete Überbauung
gemäss dem Wettbewerbsergebnis von 1981,
wobei im Bereich zwischen Aareweg und Bern-
strasse in Abweichung zum Wettbewerbsergeb-
nis auch Terrassenhäuser gestattet sind,

b lm Sektor B1 eine der Hangsituationen ange-
passte Überbauung mil individuellen Wohnfor-
men bzw. Gewerbe im Sektor 82 oder die lnteg-
ration in das Gesamtkonzept des Sektors A,

c Die Zuweisung des Sektors C, umfassend min-
destens 25'000 m2, in die Landwirtschaftszone,

d EineBaulandumlegung.

Art und Mass der Nutzung

lm Sektor A ist, bezogen auf die Fläche
der Sektoren A und C, eine maximale
Ausnützungsziffer von 0,34 zugelassen.
Diese Gesamtausniltzung ist wie folgt
aufgegeilt:
- 0.27 ftlr Wohnnutzung
- 0,05 ftlr Wohnnutzung oder nicht stö-

rende Gewerbe- und Dienstleistungs-
betriebe

- 0.02 für nicht störende Gewerbe- und
Dienstleistu ngsbetriebe

Bei reinen Gewerbebauten gilt die Emp-
findlichkeitsstufe lll (Art. 43 LSV). Es sind
gentigend Gemeinschaftsräume und -
anlagen vorzusehen.

lm SeKor 81 richtet sich die Art der Nut-
zung nach den Bestimmungen derZone
W2a bei einer maximalen Ausnützungszif-
fer von 0,34, lm Sektor 82 richtet sich die
Nutzung nach den Bestimmungen derTo-
ne WG2.

Es sind nur Flachdächer zugelassen, Die Einfügung in die Geländeform ist ll
klar zu betonen, indem die Siedlung sich trichterförmig aus dem Tälchen von
der Mööslimatt her gegen die Aarematte hin zu öffnen hat. Durch Bäume
oder Hecken ist die Überbauung gegeniiber der Landwirtschaftszone zu
trennen. lm Bereich der Terrassenhäuser sind maximal 7 Stufen zulässig,
wobei die oberste Stuh 2 Geschosse aufweisen kann. Die maximale Dach-
kote des obersten Geschosses beträgt 533,0 m. ti. M. Die Gebäude sind pa-
rallel zum Hang und in zwei Gebäudegruppen anzuordnen. Behindertenge-
rechte Fussgängererschliessung zu öV und Siedlungsplatz sind zu gewähr-
leisten.

Die Siedlung soll durch einen Anschluss an den Möösliweg im Norden und
eine Notzufahrt an die Stuckishausstrasse erschlossen werden. Die innere
Erschliessung ist nutzungsorientiert zu gestalten. Es sind direkte Fussgän- |

gerverbindungen zu den öV-Haltestellen und Schulanlagen zu schaffen. Ftir r

Radfahrer ist eine durchgehende Verbindung von der Stuckishausstrasse
zum Aareweg vozusehen.

iGrundsätze

Baureglement BauR

Anhang I

rES
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Einwqhnergemelnde Kirchllndaoh

Zonen mlt Planu4gqpflf,cht_ _* __
Planungrareck Art und Mass der Nutzung

ZPP 2,,Höhenweg"

= Dle Zone mit Planungspflicht,Höhenwegft gilt als Zone - Gemäss den Beslimmungen der W29
im Sinne vön Art. 93 + 94 BauG,

Sie bezweckt eine der Häögsituatiqn angepasste Ue-
berbauung mit individuellen Wohnformen und die Er-
haltung des ehemaligen Bauemhausee,

- Die aufgelockörG, strark durchgrünte Ueberbauung hat einem einheitllchen
architektonisctren Konzqptzu folgen, Daibei sind die zonenintemen Gebäu-

deabstände unter Einhaltung der Beschaftunggtoleranzen (Art. 22 BauV)

ffei. Aufenthaltsbereiche, Spielflächen und Kindeßplelplätze sitrd als Ge-

meinschaftgan lagen vorzusehen.

- Aütoabstellplätze sind in g€meinsamen Anlagen anzulegen.

GrundsäEe

Baureglement BauR

Anhang I

ES

ll
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Zone mit Planungspflicht

Planungszweck

ZPP 3,,Nüchternweg"

- Die Zone mit Planungspflicht,,Ntlchternweg" gilt als
Zone im Sinne von Art. 93 + 94 BauG.

Sie bezweckt die Sicherstellung einer überbauung mit
gemischter Wohn- / Gewerbenutzung. Die Überbau-
ungsordnung hat neben betrieblichen Anforderungen
den Anliegen des Ortsbild- und lmmissionsschulzes
sowie des angrenzenden Landwirtschaftsgebietes op-
timal Rechnung zu tragen.

Die Überbauungsordnung ist aufgrund eines Wettbe-
werbes nach SIA-Norm 142 oder aufgrund eines Stu-
dienauftrages an mehrere Architekten zu erarbeiten.

Art und Mass der Nutzung

Die Art der Nutzung richtet sich grundsätzlich
nach den Bestimmungen der Dortzone D. Es
gilt eine Ausniltzungsziffer von minimal 0.45
und maximal 0.625, wobei der Gewerbeanteil
minimal 0.2 und maximal 0.4 betragen muss.
Es gelten die Bestimmungen für die Empfind-
lichkeitsstufe lll (Art.43 LSV).

Frlr die Gestaltung der Bauten, Anlagen und Aussenräume gelten folgende
Grundsätze:

a klare Bezugnahme der Hauptgebäude in Stellung und Firstrichtung zur
Lindachstrasse,

b möglichst dichte Uberbauung,
c Belebung des Strassenraumes durch publikumsorientierte Erdgeschoss-

nutzung,
d gestalterische Auf,ivertung des Strassenraumes.
e NeupflanzunghochstämmigerBäume,
f gute Gestaltung des Siedlungsrandes und der Ortseingänge Nüchternweg

und Lindachstrasse.

Die Erschliessung erfolgt rlber den Nüchternweg.

Die Überbauung ist in mindestens zwei Etappen zu realisieren. Die Bauetap-
pen werden in der Überbauungsordnung geregelt.

Grundsätze

Baureglemenl BauR

Anhang I

ES
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Einwohnergemeinde Ki rchlindach

Zone mit Planungspflicht

Planungszweck

ZPP 4,,Leutschenstrasse"

- Fördern einer Wohnüberbauung mit hoher ortsbauli-
cher Qualität zur Stäkung des Ortskerns Kirchlindach,
unler Benicksichtigung des bestehenden schiitzens-
werten Bauernhauses und den wertvollen Einzelbäu-
men gemäss Schulzzonenplan

- Fördern einer Wohntiberbauung mit einer eigenen un-
venivechselbaren quartierräumlichen ldentität

- Sicherstellung einer guten Einordnung der Neuüber-
bauung ins Orts- und Landschaftsbild

- Förderung einer qualitätsvollen Umgebungs- und Aus-
senraumgestaltung

- Sicherstellung einer rationellen Erschliessung

Art und Mass der Nutzung

Wohnnutzung und gewerbliche Nutzun-
gen im Umfang der Bestimmuilgen ge-

mäss Art. 90 der Bauverordnung.

Nutzungsmass maximal 4'250 BGF, exkl.
Ausbau best. Bauernhaus Nr. 3.

Beträgt bei der Überbauung der Höchstan- i

teil nicht erneuerbarer Energie max. 25 Yo,

erhöht sich das Nutzungsmass um 5 %.

Geschosszahl: max.2 mit Dachausbau oder Attika.

Der Gemeinderat kann zur Qualitätssiclerung des Planungszwecks ein qua-

lifiziertes Planungsverfahren durchführen.

Ftir die Überbäuung ist ein gemeinsames Heizwerk zu errichten und die Ge-
bäude sind daran anzuschliessen. Au" ein gemeinsames Heizwerk kann

verzichtet werden, wenn die Uberbauung zu höchstens 25 Prozent des zu-,
lässigen Wärmebedarfs für Heizung unJ Warmwasser mit nicht erneuerba-
ren Energien gedeckt wird.

Fliessende (abnehmende Überbauungsdichte zum wesllichen Siedlungs-
rand) und natürlich gestaltete Siedlungsränder zur offenen Landschaft.

Auf die Umgebu ng des schl]tzenswerten Bauernhauses Leutschenstrasse
Nr, 3 ist RtJcksicht zu nehmen. Der sildliche Bereich zwischen der Giebel-
fassade und der Perimetergrenze ist von Neubauten freizuhalten und als

Grrinraum (Gärten, Wiese, Spielflächen etc.) zu gestalten,

Es muss aufgezeigt werden, wie die Überbauung vor Gefahren der gelben ;

Gefahrenzone gemäss Zonenplan Naturgefahren geschi:tzt werden kann.

Der Gemeinderat kann zur Qualitätssicherung des Planungszwecks ein qua-

lifiziertes Planungsverfahren durchftihrer. Wird kein qualifiziertes Planungs-

verfahren durchgeführt, muss die Planung durch die Fachberatung nach Art. '

421 beurteilt werden.

Grundsätze

Baureglement BauR

Anhang I

ES
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Zone mit Planungspflicht

Planungszweck

ZPP 6 ,,Thalmatt Mettlenwaldweg"

- Förderung einer Überbauung mit hohen architektoni-
schen Qualitäten

- Sicherstellung einer guten Einordnung der Neubauten
in die Umgebung

. Sicherstellung des lmmissionsschutzes zu den an-
grenzenden Wohn Uberbauungen

- Förderung alters- und behindertengerechtem Wohn-
raum

- Sicherstellung einer quartierverträglichen Erschlies-
sung und eines verbesserten Parkplatzangebotes als

Mehrfachnutzung ftir die Neuüberbauung und die be-
stehende Sport- und Freizeitanlage

- Förderung einer qualitätsvollen Umgebungs- und Aus-
senraurngestaltung

Art und Mass der Nutzung

Wohnen und stilles Gewerbe mit geringem -
Verkehrsaufkommen (Btiro, Aleliers, Pra- _

xen, Schulungs- und Seminarräume, Kin-
dertagesstätten, Dienstleistungsbetriebe
udgl.).

BGF Total 4'250 m2, davon beträgt der
Wohnnulzungsanteil max. 3'300 m2.

Beträgt bei der Überbauung der Höchstan-
teil nicht erneuerbarer Energie max,25 Yo,

erhöht sich das Nutzungsmass um 5 %,

Geschosszahl: max. 3 plus Attika

Schutz der Anwohnerschaft durch Massnahmen zur Minimierung der lmmis- l

sionen. Es ist ein genrigendes und quartierverträgliches parkplatzangebot 
:

ftir die neue Überbauung und für die best. Freizeilanlagen zu realisieren. Die
Mehrfachnutzung der Parkplätze der Neuüberbauung zusammen mit der
beslehende Sport- und Freizeitanlage ist festzulegen.

Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass sie für ältere und behinderte
Personen gut erreichbar und benutzbar sind. Massgebend sind Art. 4l o
BauR und Art. 85 + 86 BauV.

Ftir die Überbauung ist ein gemeinsames Heizwerk zu erichten und die Ge-
bäude sind daran anzuschliessen. Auf ein gemeinsames Heizwerk kann I

verzichtet werden, wenn die Überbauung zu höchstens 2F Prozent des zu-
lässigen Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser mit nicht erneuerba-
ren Energien gedeckt wird.

Das von der Gemeinde angestrebte Wasserbauprojekt, welches die Offen-
legung des Glasbachs beinhaltet, ist zu berücksichtigen.

Der Gemeinderat kann zur Qualitätssicherung des Planungszwecks ein qua-
lifiziertes Planungsverfahren durchfilhren. Wird kein qualifiziertes Planungs-
verfahren durchgeführt, muss die Planung durch die Fachberatung nach Art.
421 beurteilt werden...

Grundsätze

Baureglement BauR

Anhang I

:ES

ilr
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Register Kirchlindach (Kant. Amt für Kultur, 17. 03.2003 Bauinventar der Gemeinde Kirchlindach) - Hinweis

Kirchlindach
Oberlindach
Niederlindach

schützenswert
erhallenswert
Situationswert

Aareweg

Aetzikofenweg

Badweg

Badweg

Bedweg

Bernstrasse

Bernstrasse

Bemstrasse

Bernstrasse

Bernstrasse

Bernst.asse

Bernstrasse

Bernslrasse

Breitmaad

Diemerswilstrasse

Diemerswilstrasse

Diemerswilstrasse

Diem€rswilstrasse

Di€merswilstrasse

Eggenweg

Eggenweg

Eggenweg

Halegaose

Halegasse

Halegasse

Halegasse

Halegasse

Halegasse

Halen

Halenbrircke

Heimenhausstrasse

Heimenhausstrasse

Helmenhausstrasse

Henenschwandenstrasse

Baureglement BauR

Anhang ll

Objekte
Plan

Legende:
Baugattung
BH Bauernhaus

WH/G Wohnhaus mil Gewerbe oder Dlenslleistung, oder mit kleinem Oekonomieteil
WSt Wohnstock, Landsitz, Schloss

Eaugruppen

BHIG

Br

GB

GG

IB

Kä

KH

Ki

ÖA

ÖB

OH

PH

Sch

Scho
SH

Sp

St

WH

Bauernhaus mit Gewerbe oder Dienstleistung, oder mit kleinem Oekonomleteil
Brücke, Viadukt, Passerelle

Gewerbe-Bau: Sägerei, Schmiede, Färberei, Bleiche, Stampfe, Öle, Reibe
Gastgew€rbe: Hotel, Gasthaus, Penslon, Gasthof, Restaurant
lndustrie-Bau: Fabrik, Transformetorenhaus, Lagerhalle
Käserei
Krankenhaus, Spital, Altershelm
Kirche, (Kloster), Kapelle
Öffentliche Anlagen: Brunnen- und Parkanlage, Schwlmmbad, Waschhaus. Reservoir, öff. WC
Öffentliche Baulen: FeueMehrmagazin, Komhaus, Zeughaus, Kaserne, Theat6r, Amtshals
Ofenhaus, Waschhaus
Pfarrhaus
Scheune, Stall, Pfrundscheune (mit Stall)
Schopf, Scherm, Wagenschopf, Remlsa, Bienenhaus
Schulhaus, Kindergarten, Turnhalle

Speicher, Zehnlspeicher
Slöckli, Küherstöckli
Wohnhaus

Strasse Haus.Nr
Beu.
gettung

\NH/Sch

ÖA

Br

BH

wst
Scho

GG

WH

GG

Scho

SH

Scho

WH

sr
BH

st
FH

st
OH

st
BH

sr
IB

BH

wst
SH

BH

OHISp

WH

Br

Br

Sp

st
st

Bau-
gruppe

Vlredung

20

4

N.N,

22

224
N.N.

1

2

38

384

39

394

42
794
I
1A

5

5A

7A

1

4

4A

N.N.

1

3

7A

14

t4A
1-77

N.N.

N,N,

't8

22

2

erh

erh

erh

erh

ech

erh

erhl$it

schlSit

erh/Sit

erh

sch/Sit

erh

erh

erh

erhlSit

erh

erh

erh

erh

erh

erh

sch

erh

erh

sch

Anh

erh

erh

sch

sch

erh

erh

sch

sch/Sit

K.

K

6

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

4

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

b

6

6

4

4

4

6

;
D

D

D

D

a
I
3
3
B

s
B

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K
A
B

c

sch
erh

sit

D

E

F

Henenschwandan

Jetzikofen
Nüchtern

K.Oblokte
Objekte des kantonalen lnventars

Wertung

D

D

K

K

K

K

K

K

KD
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Einwoh nergemeinde Kirchlindach

Strasso Haus.Nr.

Baureglement BauR

Anhang llRegister Kirchlindach (Kant. Amt für Kultur, 17. 03.2003 Bauinventar der Gemeinde Kirchlindach) - Hinweis

K.

Herrenschwandenstrasse

Herrenschwandenstra$se

Herrenschwandenstra$se

Herrenschwandenstrasse

H errenschwandenstrasse

Herrenschwandenstrasse

Herrenschwandenstrasse

Herrenschwandenstrasse

Herrenschwandenslrasse

Herrenschwa ndenslrasso

Höheweg

Hostalenweg

Jetzikofen

Jetzikofen

Jetzlkofen

Jetzikofen

Jetzikofen

Jetzikofen

Jetzikofen

Jetzikofen

Jetzikofen

Jetzikofen
Jetzikofen
Jetzikofenstrasse
Kirchweg
Leutschenstrasse
Leutschenslrasse
Leutschenstrasse
Leutschenstrasse
Leutschenstrasse
Leutschenstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse

Lindachstrasse
Lindachslrasse
Lindachstrasso
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Lindachstrasse
Metllenwaldweg
Mettlenwaldweg
Metllenwaldweg
Mittelstrasse
Mittelstrasse
Mittelstrasse
Mittelstrasse
Mittelstrasse
Mittelstrasse
Mittelshasse
Möösliweg
Moosweg
Moosweg
Moosweg
Rämlsweg
Rämisweg
Rämisweg
Riedernstrasse
Schülzenraln

Steinackerstrasse

Stuckishausstrasse (Neu-
brücke)
Stuckishausstrasse
Südhang
Stidhang
Sildhang
Südhang

3

3A

4

5

5A

5B

7

I
10

13

14

102-216

10

104

10c
10E

N.N.

11

114

11G

12

124
124
30
N.N-
I
2

3

I
21

26
3
I
13
144
17

Bau-
gattung

GB

GB

BH

BH

OH

Sp

wst
BH

St

BH

BH

WH

BH

St

GB

Kä

sp
BH

st
Scho

BH

st
Sch
BH

IB

BH/G
st
wst
BH

BH
BH

wst
BH

WH/G
Sch
GG

Bau.
gruppe Wertung

ObJekte Plan

'18

't9

20
20A
208
26
26A
28
50
504
56
60
63
65
67
69
16-20
17
2142
16

168
428
42
44
44p'
59A
D
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41

41C
2B
3

5A
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3
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GG
PH
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st
BH
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erh
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D

D

D
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D

D

D
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D
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E

E

E

E

E

E

E

E

E
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E
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K
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K
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K
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K

K

K
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K

K

K
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K

K
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K
K
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1

2

4

6

6

6

6

o

6

6

6

6

6
E

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4
1

1

1

I
1

3
3

1

1

1

1

1

K

K

K
K

K
K
K
K
K

K

K

K
K

K

K

K

A
A
A
A
A
A
A
A
B

B

B

B

B

B

B

B

1

1

1
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1

1

I
1

2

2

2

2

2

2

2
t

6

b

6

4

4

5

5

5

5

5

6

5

5

2

2

2

5

4

5

6

6

1

1

1

1
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erh
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Register Kirchlindach (Kant Amt ftlr Kultur, 17. 03.2003 Baulnventar der Gemeinde Kirchlindach) . Hinweis

Baumglement BauR

Anhrng ll

Hsur.f'lr,

6
11

12

2
4
6

Baü-
gruppo Wertung

ech/Sil

Oblekte
BäU.
g.tkng

$cho
wsr
BH
BH
sr
BH

K-Stragae

Südhang
S{idhang
Südhans
Thalrnsttwög
Thelmüttweg
Thelmatlweg

Plan

F
F
F

sch/Sil
K
K
Keth

erh

srh
erh
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Einwoh nergemeinde Kirchlindach

Liste der geschützten Natu robj ekte (oh ne Ufersch utzplan )

Geschützte Bäume, lktegorie I tl)

lnv.Nr

t1
l2
l3
l4
t5
l6
l7
t8
l9
t10
t11
112

t13
114

115

116

117

r18
t19
t20
t21
t22
t23
124

t25
t26
127

128

t29
t30
t31

Bezeichnung

Linde

Linde

Linde

Linde

Linde

Linde

Linde

Platane

Llnde

Linde

Bimbaum

Linde

Linde

Linde

Eiche

Linde

Nussbaum

Linde

Nussbaum

Eiche

Eiche

Eiche

Eiche

Linde

Linde

Eiche

Eiche

Linde

Rosskastanie

Kirschbaum

Linde

Parzelle

146

301

136

136

136

136
136

136

1592

312
448
1320

Strassenraum 435

Strassenraum 435

114

1458

Bezeichnung

Linde

Rosskastanie

Nussbaum

Nussbaum

Linde

Nussbaum

Linde

Linde

Nussbaum

Linde

Linde
Linde

Eiche

Rosskastanie

Rosskastanie

Rosskastanie

Linde

Scheinakazie

Rosskastanie
Linde

Llnde

Linde

2 Linden

2 Linden

Nussbaum

Nussbaum

Nussbaum
Rosskastanie

Nussbaum

Linde

Linde

Linde

Standod / Flurname

Hubel

Hubel

Lindechwald

Lindechwald

Lindechwald

Rain

Rain

Herrecholholz

Bittmatt, Schaltzenhaus

Biltrnatt, Schülzenha us

Bäzematt
Leimero

Jelzikolen

Jetzikofen

Jetzikofen

Jetzikofen

Jetzikofen

Jetzikofen

Längweid

Hübeli

Hübeli
Hübeli

Hänihubel

Hähihubel
$üdhang

Südhang

Färich

Färich

BuchsacheMeg

Buchsachenrtreg

Schacho

Wntermatt

Baureglement BauR

Anhang lll

Gegchützte Bäume, Kategorle ll (ll)

Standort / Flurname

Längweid

Leutsche

Südhang

Südhang

Südhang

Südhang

Südhang

Südhang

Färich

Buchsacherweg

Eigenacher

Diemerswilstrass€ 5

Rämisweg, IVS-Wegbegl.

Bärgli, IVS-Wegbegleiter

Rämismoos

Wehrdienstmagazin, Lindachstras-
se 24a
beim Pfarhaus
Pffundscheune

EigeMeg 1

Moosmatte

Niederlindach, Mittelstr.

Nioderlindach, Mittelstr,

Niederlindach, Mittelstr,

Scfiatlisacher

Schallisacher

Eichenweg 1

Eichonweg 1

altes Schulhaus, IVS-Wegbegleiler

altes Schulhaus, IVS-Wegbleiter

Plateau Herrenschw.

Leutschenstrasse 3

79

85
1066

624
600

600

600

704
925

1 160

1'160

721

721

746
141

lnv.Nr.

il1
lt2
il3
il5
ll6
il7
ilI
lr I
lt 10

il 11

I',tz
il13
il14
ll 15

il16
[17
il18
il19
ll 20

u21
|22
lt 23

n24
lt 25

ll 26

il27
[28
n29
ll 30

il31
il32
lt 33

Parzelle

214
214

218
236

236
251

250

277

1291

1291

187

170

1 581

1 581

161

1034

1 034
1035

146

1644

1644

1 644

't697

1697

136

't48

98

1597

286

286

334

392
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Einwoh nergemeinde Kirchlindach

L iste der geschützten Natu robjekte (oh ne Uferschutzplan)

Geschützte Bäume, Kategorle ll {ll)

lnv,Nr

ll 34

n35
ll 36

lt 37

il38
il39
il40
ll 41

ll 42

lt 43

ll 44

ll 45

il48
lt 47

il48

lr 52

il53
il54
il55
il56
lt 58

il59
lt 60

il61
It62
il63
lt 64

Bezeichnung

Rosskastanie

Rosskastanie

Birnbaum

Nussbaum

Linde

Nussbaum

Linde

Rosskastanie

Linde

Linde

3 Ahorn

Linde

2 Ahorn

Rosskastanie

Ahornallee
(8 Bäume)
Lindenreihe
(4 Bäume)
Linde

Ahomreihe
(6 Bäume)

Linde

Linde

Rosskastanie

2 Linden

Linde
Linde

Bimbaum

Linde

Linde

Nussbaum

Nussbaum

Linde

Standort i Flurname

Winlermatt

Wintermatt

Diemerswilstrasse

Eigenacher

Eigenacher

Breitmaad

Breitmaad

Schülzerain

Schützerein

Lindach-/Heimenhausstrasse

Heimenhausstras$e

Heimenhausstrasse 1 I
bel Lindachstrasse 2/4
Lindachstrasse I
Schulhaus Khchlindach

entlang Lindachstrasse

Kirche

Viehschauplatz

Vorgarlen Gemelndeven r.

Leutschenstrasse 1

Lindachstrasse 1 I
Leutschenstragse 3

Leutschenstrasse 2

Lindachstrasse 50

Alchenweg

Altersheim, Oberlindach
Buchsistrasse 5

Buchsistrasse 5

Diemerswilstrasse 5

Diemerswilstrasse 1

Parzelle

392

352
400

436
,139

"55
'55
55

55

Kreisel, Strassenraum 65

Strassenraum 22

39

Slrassenraum 65
91

139

71

'44
'03
'41
'01
428
324

956

420

420
1320

112

Gesch{itzte Bäume, Kategorie !l {ll}

lnv.Nr,

lt 65

lt 66

il67
il68
il69
lt 70

lt 7'l

|72
ll73
174
lt 75

ll76

ll77
il78
lt 79

il80
il 8l
il82
il83
il84
il85
il86
ll87
il88
ll 89

il90
lt 91

Bezeichnung

Linde

Linde

Linde

Linde

Obstbaumallee
Eich6

Nussbaum

Rosskastanie
Nussbaum

Linde

Linde

1 Nussbaum und 1

Linde
Eiche

Nusgbaum

Ahorn
Linde

6, Rosskastanien

Llnde

Nussbaum

Nussbaum

Nussbaum

Nussbaum

Llnde

Birnbaum

Nussbaum

Linde

Ahornreihe
{4 Bäume)

Standort / Flurname

Lindachstrasse 69

Lindachslrasse 56

Rämisweg 5

Egge

Egge

\Mdme

Sleiachet
Niederlindach

Niede,lindach

Niederlindach

Moosweg, Niederlindadt
Riedernstrasse 40

Riedernstrasse

Burishus
Bernstrasse
Ausslchtspunkt Hoslal€n

Bernslrasse 38, im Garien

Halengasse 14

Herrenschwandenstr. 5
Herrenschwandenslr. 7
Thalmetlweg 6
Thalmatlweg 6

Thalmatlweg 4

Thalmattweg 2

Thalmattweg I
vor Halenbrücke

entlang Sluckishausslr.

Baureglement BauR

Anhang lll

565

573

619

619

612
602
621

824
19

Bushaltestelle, Strassenraum 20

1400

720
726
747

747

743
743
1751

772

737
Krcisel, Slrassenraum 762

1707

Panelle

543/546

425
429

561

546

ll49 140

82

76

lr 50

n51
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E inwohnergemeinde Kirchlindach

Liste der gesch ützten Natu robjekte (oh ne Ufersch utzplan )

Gesch0tzte Hecken (Hl Artenreich mit
Stieleichen, Hasel,
Weissdorn, Brom-
beere
Artenreich mil
l-lainbuchon,
Stieleiche, viel
Hasel
Artenreich mit 2
Eichen, Weiss-
dorn
Baumhecke

Artenreich mit 5
Eichen
Artenreich mlt Ei-
cho
mit $tieleichen

Bord

Rämismoos, Bord, Parzellengrenze

Widme, Bord, Parzellengrenze

Hubel, Gemeindegrenze

Moosweg, Wegbord

Baureglement BauR

Anhang lll

lnv.Nr

H1
Bezeichnung

Artenreich mii
Stieleiche, Hasel,
Weiss- und
Schwarzdorn, ua
Strauchhecke

Artenreich: Brom-
beere, Stieleiche,
Eschen, viel
Sträucher, ua

Artenreich:
Weissdorn, StieF
eiche, Gemeiner
Schneeball, Ligus-
ter, Hagebutte,
Holunder
Baumhecke

Baumhecke

Baumhecke

Artenreich an
Rain: Hasel,
Weissdorn, Pfaf-
fenhütchen
5 Eichen

Am Rain mit StieF
eiche wenig
Strauc*r

Strauchhecke

Strauchhecke

Slraucfihecke
Slrauchhecke

Strauchhecke

Strauchhecko
Baumhecke

Artenreich mit
3Stieleichen, Ha-
sel, Weissdorn,
Hainbuche, Ligus-
ter

Standort / Flumame

Wdlismaad, Bord, Parzellengrenze
Patzelle

277t327t348

H19

H20

H21

Kirchweg, Niederlindach, Wegbord 0181619

Mittelslrasse, Wegbord 619

Rämisweg, Wegbord

H2
H3

Spitzacher, Umgebungsg.

Jetzikofen, Parzellengrenze
158

1651166

165

162

161 I 1 6il 1A4t912/ 1 52, 1 628,
1589
152

580

H4
H22
H23

H24

H25

Jetzikofen,beldseit$Hohlweg 165/166/1034

Jetzikofen, Wegbord

Gummacher, Bord, Gemeindegren-
ze
Gummacher, Bord, Gemeindegren-
ze
Schützerain, Bord, Gemeindegren-
ze

5701571t573

56'tt562t564

593

607

H9
H10

H5
H6

H7

H8

H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18

Jetzikofensk.i Hübeliweg, Wegbord
Hänihubel, Bord, Parzellengrenze

Lindenrain Westrand

Lindenrain Südrand

entlang Lindachstrasse

Heimenhaus, Husmatt

Heamenhausstr., Wegbord
Heimenhaus, Bord

Grüebli Lindachacker

entlang Mittelstrasse

146

132t1697

1 153

1474-78 I 1153

1437 I 1445-48 t 1455, 1465
49t1632
69

96

125
612
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Liste der geschützten Naturobjekte (ohne Ufercchutzplan)

Geechlibüe Höcken (H)

lnv,Na Eeaichnung
H 26 Strauchheck€ (mit 1

Stieleiche)
H27 Baumhecke

H28 Strauchhecke

H 30 Sttauchhecke

Standort/ Flurname
Rledernstrasee. Wegbord

entlang Rledernstraese

entlang Riedernetrasee

Eomstrasse, üstl. Wegbord

Standort / Flurnaine
enliang Lindachstrecse

entlang Mittelstrasse

s0dllch der Kircfie

Grüebli, Llndachackar

Bärgli, Oberllndach

eflllang Riedernshesse
ehtlang Hostalenweg

Möösllweg, Ecke Stuckbhausstres-
9e

Krete, Höheweg 12

Pärallo

1&e tß07 I 1111 t1112
ßge
1429 t 1566 I 1564 / 1563t 1562 /
1561 / 1560
728 ;750 I 1165
745
763

758

I 13e

821

ArlenreichsHecl<e Halegasse,.beldselts

Straucfihacke Krete, enllang Fussweg
Waldähnliche Fleck8 Bernstiaese 1, Bord
Slrauchheckg Aarewe0, Wegbord

Arlanreich mll Thalmätt, Gemelndegrenze
Baumschicht

GslchllEte Trockenborde (Tl

H31
t{ 33

H34
H35
H36

lnv.Nr.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
77
T8

Bozolöhnung
Trodkenbord

Trockenbord

Trockenbord

Trockanbord

Ttockenbord

Trockenbord

Trockenbord

Mägerstandort

Faraolls

87

8g

78

125
427

714
7{1
1ffi4

T I Ttockenbord t4g4

Eaureglement BauR

Anhang lll
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Definitionen und Messweisen

All
MassgebendesTerain A111

Bewohnte An- und Neben-
bauten

412

A12t

Stützmauern, Einfiiedungen A112 1 Die ingenieurbiologische Bauweise ist massiven Stützmauern vozuziehen.

2 Sttltzmauern müssen vertikal gestaffelt werden, sobald sie

- bei Hangneigungen bis zu 35 % eine Höhe von 1.50 m und

- bei Hangneigungen ilber 35 % eine Höhe von 2.00 m tiberschreiten.
Die nächstfolgende Stufe ist jeweils um mindestens 1 .00 m (inklusive
Mauerkrone) zuruckzuversetzen, Die Pflicht zur Staffelung bestehi
nicht bei reinen Garageneinfahrten.

Terraln und Stützmauern

Die Bestimmung des massgebenden Terrains richtet sich nach den Vor-
schriften der Bauverordnung.

Gebäude und Gebäudeteile

1 Bewohnte An- und Nebenbauten, oder Gebäudeteile sind eingeschossige
Gebäude die für den dauernden Aufenthalt von Mensch und Tier bestimmt
sind und die in ihren Dimensionen die zulässigen Masse nicht liberschrei-
ten.

Baureglemenl BauR

Anhang lV

S, Art. 97 BauV

S. &t.79 h EGzZGB:
Wer längs d€r Grenze Auffüllungon oder Abgrabungen ausfUhrl, hat dae
Nachbargrundstück durch Böschungen oder Stützmauem zu sichern,

Böschungsneigungen dürfen höchstens 45" (1 0070) betragen. ln sleilem Ge-
lände bleibt eine stärkere Neigung naturlich enßtandaner oder genogend
gesicherter Böschungen vorbehalten.

Die Stützmauer darf an die Gr€nze gestellt werden- Dient sie der Auffüllung,
so darf sie den gewachsen€n Boden des höher gelegenen Grundstückes
höchstens tJm 1,20 m üb€rragen.

S. Art, 79 k EGzZGB:

Einfriedungon wio Holzwände, Mau€rn, Zäune, bis zu einer Höhe von 1,20 m
vom gewachsenen Boden des höher gelegenen Grundstücks aus gemessen,
dürfen an die Grenze gostellt werden.

Höhere Einfriedungen sind um das Mass der Mehrhöhe von def Grenze zu-
rückzunehmen, Jedoch höchstens auf 3 m.

Ftir Günhecken gelten um 50 cm erhöhts Abstände; die€e sind bis zur Mitte
der Pflanzstelle zu messen.

Bewohnte An- und Nebenbauten sind z.B. Wntergarten, gedeokte Sitzplätze,
Garlenhäus€r oder Kleintierställe und Tiergeh€ge.

Zulässlge Masse s. Art 215 Abs, 2 BauR.
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Definitionen und Messweisen

Unbewohnte An. und Ne-
benbauten

4,t22 I

4123

Vorspringende offene Bau- A124
telle

Unbewohnte An- und Nebenbauten, oder Gebäudeteile sinl eingeschossi-
ge Gebäude die nur lrebennutzflächen enthalten und die in ihren Dimensi-
onen die zulässigen Masse nicht übersch:eiten.

2 Unbewohnte An- und Nebenbauten sind nicht für den dauernder Aufent-
halt von Menschen ocer Tieren bestimmt.

Unterirdische Bauten, Bauteile oderAnlagen sind solche, welche erdrlber-
deckt sind, das gewachsene Terrain (inkl. Überdeckung) an keiner Stelle
um mehr als 1.20 m tiberragen und höcrstens eine Fassace freigelegt
oder mit einem Zugang versehen ist (3 Fassaden vollständig ilberdeckt).
Die freigelegte Fassade darf nicht innerhalb des entsprechenden Grenz-
abstandes liegen.

Vorspringende offene Bauteile sind solche wie Vordächer, Vortreppen,
Balkone (auch mit Seitenwänden und abgestützte).

Balkone mit Seitenwänden gelten als ofiene Bauteile, sofern die Seiten-
wände mindestens 1.50 m von der Gebäudeecke entfernt sind,

Unbewohnte An- und Nebenbauien sind z.B. Garagen, Geräte- und Schuppen,

Garlen- und Gewächshäuser,

Zulässige Messe s. Arl. 215 Abs. 2e BauR.

zulässiges Mass s. Art, 21 5 Abs 29 BauR.

Zulässiges Mass s. Art. 21 5 Abs 2f BauR"

Baureglement BauR

Anhang lV
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Definitlonen und Messwelsen

Eaureglement BauR

Anhang lV

Gebäudelänge GL

Gebäudehühe GH

413

4.t31

At32

Gsbäudamasre

Die Gebäudelänge GL lst dle längere geite des flächenkleinsten Recht-
ecks, welcheE die Gebäudefläche lnkl. bewohnte und unbewohnte An- und
Nebenbauten umschliesst,

Nebenbauten müssen einen Abstand von mind. 2.0 m zum Hauptgebäude
aufüveisen, damit sle nioht zur Gebäudelänge angerechnet werden.

Die Gebäudehöhe wird in der Fassademitte gemessen und ist der Höhen-
unterschied zwischen dem massgebenden Terrain und

- der Schniftlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante des Dachspar-
rens bel geneigten Dächern,

- der Oberkante der offenen oder geschlossenen Brüstung bei Ftachdä-
chern.

cr

€N- =G€biud€tängE

L ] I =n*frenmrEgg lrlEinde6 umialuiäbnnE Reöht€ck

Dachkonltruktion r ohn6 Dachhaut

,1

I

iI
t GLGL

t-
I
I
I
I

I

I

!

I

t
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I
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I
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I
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Definitionen und Messwelsen

2 Abgrabungen filr Hausoingänge und Garageneinfahrten, deren Breite pro

Fassadenaeite insgesamt nicht mehr als 6.00 m, jödoch hüchstens'l/z der
Fassadenlänge beträgt, und Giebelfelder werden nicht an die Gebäudehö-
he angerechnet

3 Die zulässige Gebäudehöhe (Art. 215) darf auf keiner Gebäudeseite, quph

nicht durch nachträgliche Abgrabungen tlberschritten werdsn. Bai Bauten
am Hang ist talseilig eine Mehrhöhe von 1.00 m gestattet. Als Hang gilt eF

ne Neigung des gewachsenen Bodens, die, ln der Fallliniegemessen, in-

nerhalb des Gebäudegrundrieses wenlgstens 10 7o beträgil.

lu*'i
gewachsenes Terrein

teitigas Tenain

Maximale Gesardbr€lb f&rAbgrabungeil, Wl. Art. 215 Abs. 2 BäuR.

k--t

Baurcglement BauR

Anhang lV
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Einwoh nergemeinde Kirchlindach

Definitionen und Messweisen

Gestaffelte Gebäude 4 Bei Gebäuden, deren Schnittlinie zwischen Fassadenflucht und Oberkante
des Dachsparrens (bei Flachdachbauten Oberkante der geschlossenen
Brüstung oder offenen Br{istung (mit Geländer) in der Höhe gestaffelt sind,
ist die Gebäudehöhe für jeden dieser Gebäudeteile gesondert zu messen.
Fassadenrtlcksprünge, gebildet durch Loggia, Balkone, Sitzplätze und dgl.
werden nicht berticksichtigt.

5 Bei begehbaren Flachdächern von An- und Nebenbauten wird die Gebäu-
dehöhe ohne offene Brüstung gerechnet, falls diese aus Sicherheitsgrün-
den erstellt werden muss.

G€böüdshöha boi Bsuten in) Ftächen

Gsblild€hdhe bel Bauton am Hang

I

I o t o rP tP f

bl"i "- ,. n n

,qflrt't
. mln. 2.00 rt
i./ / Rücksprung

Gewachsenes oder fertiges
(sof€rn tleferes) Tenain

--- gewachsenssTortatn
.- fertigos Terrain

max. GH max, Gebäud€höhe

HZ Hangzülöge I 00 nr

Baureglement BauR

Anhang lV
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Definitionen und Messweisen

Kniewandhöhe

Vollgeschosse G

4133 Die Kniewandhöhe ist der Höhenunterschied zwischen der Cberkante des
Dachgeschossbodens im Rohbau und der Schnittlinie der Fassadenflucht
mit der Oberkante des Dachsparrens.

2
e

A134 1 Als Vollgeschosse VG zählen das Erdgeschoss und dle Obergeschosse Vgl. Anheng A135 - 4136 BauR.

2 Bei zusammengebauten Gebäuden oderbei Gebäuden, die in der Höhe

oder in der Situation je um ein Minimalmass gestaffelt sind, wird die Voll-
geschosszahl fllr jeden Gebäudeteil separat bestimmt.

Die Kniewandhöhe dient der Unteßcheidung zwischen Vollgeschoss und nicht

anrechenbarem Dachgeschoss; vgl. Anhang A134 und 4136.

äffir6.'.-

Baureglement BauR

Anhang lV
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Definitionen und Messweisen

Untergeechoase A136

Dachgeechoata A{30

Dachbegrcnzungsllnle A137

Als Untegeschosse gelten Geschosse, bei denen die Oberkante des ferti-
gen Erdgesehossbodens im Mlttel nicht mehr als das zulässige Mass über
das fertige Terain hinausragl.

Abgrabungen filr Hauseingänge und Garageneinfahrten, deren Breite pro
Fassadenseite insgesamt nicht mehr als 6 m pro Fassadenseite betragen,
werden nicht angerechnet.

Als Dachgeschosse gelten Geschosse, deren Kniewandhöhen das zuläs-
sige Mass nicht (iberschreiten.

Die Dactbegrenzungslinie bezeichnet den Halbkreis über der Verbindungs-
linie zwischen den beidseitigen Schnittpunkten der Fassadenflucht und der
Dachhaut sowie der mit 400 bestimmten maximalen Firsthöhe (oberkant
Dachspanen).

tr{.o r, ä

Zqlässige8 Mass vgl. Art 215 Abs. 2 BauR.

Baureglement BauR

Anhang lV

Ragt die Baute lnsg€samt nicht
darilb€r hinauE, dann handelt
eg sich um eine unt€rirdische
Baute (vgl. Anhang A 123
BauR)

Zulässlgei Ma6s vgl. Art. 215
Abs.2 BauR.

C( & He'gungtahlel
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Definitionen und Messweisen

Firstverglasung Al38

Attika A139

Firstverglasungen sind sorgfältig in die Dachfläche zu integrieren; sie dtir-
fen maximal bis 1.5 rn ab der First gemessen in die Dachffache hineinragen
und haben einen Abstand von mindestens 0.80 m zur Ort- oder Gratlinie
aufzuweisen.

Auf Flachdachbauten kann ein Attikageschoss erstellt werden sofern

a) es maximal 213 der Bruttogeschossfläche des darunbr liegenden
Normalgeschosses misgt und

b) die Höhe der Attikafassade von oberkant Flachdach bis oberkant At-
tikageschoss nicht mehr als 3.50 m beträgt; sie wird bei der Bemes-
sung der Gebäudehöhe (Art. 215 BauR) nicht mitgeechnet,

c) der Dachvorsprung am Attikageschoss höchstens 0.30 m Uber die

Fassadenfl ucht des Attikageschosses vorspri n gt.

d) Das Attikageschoss kann bei einer Längsseite fassadenbtindig an-
geordnet werden, ohne dass es zur Gebäudehöhe resp. als Vollge-
schoss zählt. An den rlbrigen Stellen ist das Attikageschoss mindes-
tens 1.50 m von der Fassadenflucht des obersten Geschosses zu-
rückzusetzen.

e) Auf dem Attikageschoss sind keine technischen Autuauten gestattet.
f) Die Fassaden ces Attikageschosses sind bezilglich der Materialisie-

rung von den Normalgeschossen abzusetzen.

S) Flachdächer sind zu begrlJnen oder als Retentionsfläche zu gestal-

ten.

06 rnlr 0 8l I-----s(*

WV71 tutassger tlef ercll trr Llachaulbaulen und Dachllacheo,eilslel

fJ rrrstobuchr

ir.s

nln08

Baureglement BauR

Anhang lV
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Definitionen und Messweisen

Gegenüber nachbarlichem
Grund. Vereinbarungen

All

4111

Zusammenbau

Untergchreiten der Bauab-
stände gegenüber nachbarli-
chem Grund

tsauabslände

Bei der Erstellung von Bauten, welche den gewachsenen Boden ilberra-
gen, sind gegentlber dem nachbarlichen Grund die in Art. 215 feslgesetz-
ten kleinen und grossen Gtenzabstände zu wahren.

2 Sie können insbesondere den Bau an der Grenze und - innerhalb der zu-
lässigen Gebäudelänge - den Zusammenbau an der Grenze gestatten.

3 Grenzabetände dOrfen nur mit Ausnahmebewilligung naoh Art. 26 des
Baugesetzes oder mit schriftlicher naohbarlicher Zustimmung unterschrit-
ten werden. Mittels Ausnahmebewilligung darf der privatrechülche Mini-
malabstand (Aft. 79ff EGZZGB) nicht unterschritten werden.

Näheöaubewilligu ngen d tlrfen nicht zur Unterschreitu ng des vorgeschrie-
benen Gebäudeabstandes filhren.

Baureglomenl BauR

Anhang lV
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Einwoh nergemeinde Kirchlindach

Definitionen und Messweisen

Kleiner Grenzabstand kGA A142 1 Der kleine Grenzabstand kGA wird rechtwinklig zur Pazellengrenze ge-

messen und bezeichnet die zulässige küzeste waagrechte Entlernung der
Fassade (Umfassungswand) von der Grundstücksgrenze.

2 Er wird auf den Fassaden des Gebäudes gemessen, die nicht als Haupt-
wohnseite bestimmt ist

3 Nicht von der Umfassungswand, sondern von der äusseren Brüstung von
Vorbaulen wie Balkonen und dergleichen ist zu messen, falls diese Vor-
bauten mehr als 50 % einer Fassade bedecken.

Grosser Grenzabstand gGA A{43 1 Gebäude mit Wohn- und/oder Arbeitsräumen haben auf einer Gebäudesei-
te einen grossen Grenzabstand einzuhalten. Dieser darf nicht im Norden
liegen, ist aber sonst durch den Bauherrn selbst festzulegen. Er hat darauf
zu echten, dass er vor die Fassade zu liegen kommt, welche die grösste

Fensterfläche zu Wohn- und Arbeitsräumen auiiveist.

2 Der grosse Grenzabstand wird rechtwini<lig zur Fassade gemessen.

3 Nicht von der Umfassungswand, sondern von deräusseren Brüstung von
Vorbauten wie Balkonen und dergleichen ist zu messen, fdls diese Vor-
bauten mehrals 50 % einer Fassade bedecken,

4 Der Grenzabstand einer im Grundriss gestaffelten Gebäudeseite wird von
der Linie des mittleren Abstandes dieser Gebäudeseite zur Grundstarcks-
grenze aug gemessen,

Die mittlere Abstands inie ist parallel zur massgebenden G'undstückgren-
ze zu ziehen und zwar derart, dass die über die Linie vorsgringenden
Grundrissflächen flächengleich sind mit den hinter der Linie liegenden
Grundriss-Rlicksprüngen (baufreie Fläche).

Die mittlere Abstandsiinie darf in keinem Punkt die reglementarischen
Grenz- oder Gebäudeabstände unterschreiten.

Einzelne Gebäudeteile oder Teile einer Gebäudegruppe ktnnen - auch auf
der besonnlen Längsseite - höchstens bis kleinen Grenzabstand an die
Nachbargrenze heranreichen.

Die Flächen zur mitüeron Abständslinie Teil A und Tel B müssen flächengleich

seln.

Baureglement BauR

Anhang lV

\:
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Einwohnergemeinde Klrchlindach

Definitionen und Messweisen

Gebäudeabstand A14{ 1 Der Gebäudeabstand ist die ktlzeste Entfernung zwischen zwei Gebäu-
den.

2 Er entspricht wenigstens der Summe der Grenzabstände. Bei Gebäuden
auf demselben Grundstück wird er berechnet, wie wenn eine Grenze zwF
schen ihnen läge,

3 Zwischen Bauten, die au$rund früherer baurechtlicher Bestimmungen
oder aufgrund öiner Ausnahmebewilligung den nach diesem Reglement
vorgeschriebenen Grenzabstand nicht einhalten, reduziert sich der Ge-
bäudeabstand um das Mass des fehlenden Grenzabstandes. Die Bau-
kommission kann Jedoch den Gebäudeabstand angemessen vergrössern,
wenn sonst für das altrechtliche oder frlr das neue Gebäude die Beschat-
tungstoleranzen der Bauverordnung Uberschritten wilrden.

4 Vorbehalten bleibt die Befugnis zum Zusammenbau.

5 Bei bewohnten und unbewohnten An- und Nebenbauten können die Ge-
bä udeabstahde u ntersch ritten werden, sofern dlE betroffenen Grundeigen-
tümer schriftlich zustimmen und keine öffentliche lnteressen beeinträchügt
urerden,

Bei bewohnten An- und Nebenbauten kann zur Berechnung des Gebäu-
deabstandes von einem Grenzabstrand von 2.00 m, bei unbewohnten An-
und Nebenbauten von einem Grenzabstand von 1.00 m ausgegangen
werden.

3u.{c

,lrle

Baureglement BauR

Anhang lV

N:-\\ = FEch€rGA

W;n = FEc*resGA

Str.A = Slrassen Abstand
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Elnwohnergem einde Kirchlindach

Definitionen und Messwelsen

6 An- und Nebenbauten aufdemselben Grundstück haben ultersich und zu

den Hauplbauten keinen Gebäudeabstand einzuhallen.

Gegen0ber Fliessgewässern A'145 1 Der Abstand von Fliessgewässern wlrd bei mlttlerem Wasserstand am :uss der Bö-
schung gemeosen.

2 lm Übrigen gllt für Ba.rten an Ge\^nässern Art. 48 WBG. Vorbehalten blei'
ben die speziellen Sc*rutzbestlmmungen {Uferschutzplan rach S:FG und

Schutszonenplan),

Vgl. auch &rhsng A 131

geschützter
Uferbereich

Mittelwasserlinie

Abstände: kleiner und grosser Grenzabstand, vgl. A142 und 143.

Baurcglement BauR

Anhang lV

Gegenüber Zonengrenzen der A146
Landwirtechaftszone

Die Abstände gegenüber Zonengrenzen der Landwirtschaftszone werden
auf dle gleiche Art und Weise wie diöjenigen gegentJber nachbarlichem
Grund gemessen.

2 Gegentiber der Landrvirtschaftszone haben sämtliche Eauren und Anlagen
einen Abstand von rnindestens 5 m einzuhallen, soweit nicht Genz-,
$lras$en-, Gebäude- oder andere Abetände grössere Bauabstände erfor.
dem.
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Definitionen und Messweisen

Bauabstand von öffentli-
chen Strassen

A147

Bauabstand von öffentll. A148
chen Fuss' und Radwegen

1 Unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 ist von Staatsstrassen ein Strassen-
abstand von mindestens S m, von anderen öffenflichen Strassen ein Ab-
stand von mindestens 3,60 m einzuhalten. Der Strassenabsland wird vom
äussersten Rand des öffenllichen Verkehrsraumes aus gemessen.

2 ln ortsbilderhaltungsgebieten kann der Gemeinderat mit R0cksicht auf das
Ortsbild eine Abweichung von Abs. 1 bewilligen oder bei der zuständigen
Behörde beantragen.

3 Ftir bewilligungsfreie Bauten gilt ein Strassenabstand von 2.00 m, sofern
dadurch die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer nicht beeinträch-
tigt wird.

4 Bei Privalstrassen, ausgemaroht und nicht ausgemarcht, gilt ein Abstand
von mindestens 3.60 m ab Fahrbahnrand.

5 Einzelne Autoabstellplätze gelten nicht als Anlagen im Sinne des Strassen-
gesetzes. Deshalb reicht ein Abstand von 50 cm Länge und Breite gemäss
VSS Normen, sofern die Verkehrssicherheit nicht tangiert wird.

6 Ftlr Einfriedungen und Zäune sowie fär Pflanzen gilt Art. 56 und 57 SV.

1 Von selbstständigen Fuss- und Radwegen ohne anderen Fahrzeugverkehr
ist für alle Gebäude ein Abstand von 2 m einzuhalten.

2 An untibersichtlichen Stellen kann ein grösserer Bauabstand verlangt wer-
den, wenn dies die konkrete Situation erfordert.

-* Gfsnn d6 ollodütüen Vgli*Is0um!
.---- Eaubshrdslöio
SI A Shss$bst€nd 6 O0 m. rorp 3.0n rr

Baureglement BauR

Anhang lV

Ufllorlür uns
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Definitionen und Messweisen

A{5

AusnüEungszllfer (A7l A 151

Bruttogeschossfläche (BGF) A f 52

uberbauungsziffer(UeZ) A153

Nutzungsziffern

Die Definition derAusncrtzungsziffer (AZ) richtet sich nach den Vorschriften
der Bauverordnung.

Die anrechenbare Bruttogeschossfläche BGF bestimmt sich nach den
Vorschriften der Ba uverordnung.

Die Definition der Überbauungsziffer (UeZ) rich:et sich nach den Vorschrif-
ten der Bauverordnung,

1 Die anrechenbare Landfläche (aLF) bestimmt sich nach den Vorschriften
der Bauverordnung.

Vgl. Art, 93 Abs. I BauV-

Vgl. Art. 93 Abs. 2 BauV

Vgl. Art. 96 BauV

Vgl. Art. 93 Abs. 3 BauV; die massgebende Grundsiücksfläche nach

Art. 96 Abs, 2 entspricht der anrechenbaren Landfläche aLF.

Baureglement BauR

Anhang lV

Anrechenbare Landfläche
(aLF)

A154

2 Grtinzonen, die der Freihaltung dienen sind anzurechnen.

Grünflächenziffer (GrZ) A 155 1 Die criintlächenziffer lGrZ) ist das Verhältnis der anrechenbaren Grunflä-
. che (aGrF) zuranrechenbaren Landfläche (aLF).

2 Als anrechenbare Grünflächen (aGrF) gelten natilrliche und/oder bepflanz-

te Bodenflächen eines Grundsti,lcks, die nicht versiegelt sind und nicht als
Abstellfläche dienen.

3 Die anrechenbare Landfläche bestimmt sich naoh den Vorschriften der
Bauverordnung,

4 Für die Berechnung der Grünfläche werden begrünte, sickerfähige Abstell-
plätze für Fahrzeuge zu50o/o angerechnet.

5 50 % der erforderlichen Grünfläche sind als zusammenhängende Fläche

anzulegen,
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BAUREGLEMENT

Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN) - Teilgebiet ,,F" (Schulanlage Herrenschwanden)
Geringfügige Anderung nach Art.1}zAbs. 7 BauV

02. Juli2018

Boenzli, Kilchhofer & Partner, Bern



Einwohnergemeinde Kirchlindach

Zone mit Planungspflicht

Zonen für öffentliche Nut-
zungen (ZöN)

Baureglement BauR

Anhang I

11 Zonen ftir öffentliche Nutzungen

il
tl
rAbk. rZweckbestimmung Grundzüge

ES = Lärmempfindlichkeitsstufe (Art,43 LSV).

li
i .t...

F i Primarcchule, Lehrerhaus, t@ il
, Turnhalle mit Aussen- und
Sportanlagen und Kinder-
garten Henenschwanden

I Bauabstand gegenüberZonengrenze:5.0 m 
;

i Gebäudehöhe: max. 8.0 m. ftir Parz. Nr. 1.9{Ei

i qilt statt der GebäudehQhe_ltie Kote füt den
hächsten Punkt der Dachkonsfuktion von
569.Q0 m.(i.M..
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Einwohnergemeinde Kirchlindach

Zone mit Planungspflicht
Baureglement BauR

Anhang I

2 GENEHMIGUNGSVERMERKE

Publikation im Amtsanzeiger

Öffentliche Auflage

Bekanntmachung nach Art.122 Abs. 8 BauV am

Erledigte Einsprachen

Unerledigte Einsprachen

Rechtsvenarahrungen siehe Genehmiouncr AGtr

Beschlossen durch den Gemeinderat

Namens der Einwohnergemeinde Kirchlindach

Der Präsident:

Der Sekretär:

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Der Geschäftsleiter:

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung

vom 07.02.2018 und 11.04.2018

vom

vom

am

08.02.2018

12.04.2018

bis 09.03.2018

bis 11:06:2019

0

1

0

siehe Geriehmiquno AGtr

{r

am 22.03.2018

Werner Walther

Martin Bieri

Kirchlindach, 02.O7 .201 I

I 2" Sep. euln
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rr) Einwohnergemeinde Kirchlindach

Hochwassersch utz Glasbach

Anderung Baureglement

geringfügiges Verfahren nach Att.12ZAbs. 7 BauV

Festlegung Gewässerraum (Ergänzung Art. 517)
Aufhebung Baulinienabschnitt Überbauung Talmatt - Herrenschwanden (Ergänzung Art. 213)

20.09.2018

Boenzli, Kilchhofer & Partner, Bern



Einwohnergemeinde Kirchli ndach

Normativer lnhalt

Entlang der Fliessgewässer gelten zur Sicherung des Raumbedarfs für
Massnahmen des Hochwasserschutzes und der ökologischen Funktions-
fähigkeit der Gewässer für sämtliche - benivilligungspflichtige und bewilli-
gungsfreie - Bauten und Anlagen die folgenden lilauabstände:

>5m
>10m
>3mund<5m
>5mund<10m

>1mund<5m
>1mund<3m

<1m

Solenbreite

15m

11m

7m
5m

lnnerhalb
Bauzone

15m

11m

7m

5m

Ausserhalb Bauzone

2 Der im Zonenplan als flächige Überlagerung festgelegte Gewässerraum
(Korridor) gewährleistet die folgenden Funktionen:

a. Die natürlichen Funktionen der Gewässer;

b. Schutz vor Hochwasser;

c. Gewässernutzung.

3 Gegenüber der Ufervegetation ist mindestens ein Abstand von 3 m zu

wahren.

4 Für Bauten, die standortgebunden sind und an denen ein öffentliches lnte-
resse besteht, kann die zuständige Behörde abweichende Abstände fest-
legen.

Baureglement BauR

Hinweis

Vgl. Art. 37 und 38 GSchG, Art 21 WBV.
Der Bauabstand gilt auch für eingedolte Gewässer.
Gemessen wird ab Mitielwasserlinie für den Bauabstand.
Messweise siehe Anhang lV A 145.

Für den Gewässerabstand zur Aare ist der gültige Uferschutzplan massgebend.

Vgl. Art. 36a Gewässerschutzgesetz (Gschc), Art.41a ff. Gewässerschutzver-

ordnung (GSchV), Art. 11 BauG, Art. 48 Wasserbaugesetz (WBG) sowie die Ar-

beitshilfe Ortsplanung (AHOP) Gewässerraum 201 5.

Vorbehalten sind zudem Massnahmen des Gewässerunterhalts und des Ge-

wässerbaus gemäss Art. 7 und 15 WBG sowie private Bauten und Anlagen

gemässArt. 11 Abs.2 BauG.

Art.

517 1Fliessgewässer

20.09.2018 Seite 2



Einwohnergemeinde Kirchlindach

Art.

Aufhebung von Vorschriften 213

Normativer lnhalt

5 lm Gewässerraum sind nur Bauten und Anlagen zugelassen, die standort-
gebunden sind und die im öffentlichen lnteresse liegen. Alle anderen -
bewilligungspflichtige und bewilligungsfreie - Bauten und Anlagen sowie
Terrainveränderungen sind untersagt. ln dicht überbauten Gebieten kön-
nen Ausnahmen für zonenkonforme Bauten und Anlagen bewilligt werden,
soweit keine übenrviegenden lnteressen entgegenstehen.

6 lnnerhalb des Bauabstandes ist die natürliche ufervegetation zu erhalten
und eine extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung oder eine natur-
nahe Grünraumgestaltung anzustreben.

7 ln einem Abbtand von 6 m, gemessen ab oberkante Böschung oder Rand
Ufervegetation, dürfen keine pfl anzenschutzmittel, Herbizide oder Dünger
ausgebracht werden.

Mit lnkraftreten der baurechtlichen Grundordnung werden aufgehoben

- Zonenplan Nr. 1 ,,Kirchlindach" vom 1S. 03. 1993
- Zonenplan Nr. 2,,Herrenschwanden,,vom 15. 03. 1gg3
- Baureglement vom 1 5. 03. 1993
- ,Schutzgebiete" - "Schutzobjekte" 

plan vom 15. 03. 1993
- Überbauungsordnung,Möösliweg" vom 10.12.1992
- Nu2ungsrichtplan (Ript. 1) vom 16. 5. 1978
- Erschliessungsrichtplah (Ript. 2) vom 16. S. 1978
- 

"Festlegung von Baulinien' UeO vom 14. S. 1993
- UeO 5 Baulinienplan,Heimenhausstrasse,,vom 14. OS. 1969
- UeO 4 Baulinienplan,,Oberlindach" vom 14. 06. 1966
- Abschnitt Baulinie im Baulinienplan ,,Talmatt - Herrenschwanden,, vom

19.10.1971 , welcherauf den Parzellen Nr. 1270 und 952vom Gewäs_
serraum überlagert wird

Baureglement BauR

Hinweis

Vorbehalten sind zudem Massnahmen des Gewässerunterhalis und des Ge-
wässerbaus gemäss Art. 6, 7 und 15 WBG.

Vgl. Art. 41c GSchV und Art. Sb Abs. 2 WBG. Zuständig für den Entscheid, ob
dicht überbaut
. im Planedassverfahren das AGR

. im Baubewilligungsverfahren die Leitbehörde, das AGR erstellt einen
Amtsbericht.

Vgl. ArL 517 Abs. 1 BauR.

-Vgl. 
Art. 1, 37 und 38 cschc, Art. 18 Abs. l bis und Art. 21 NHG, Art. 20 und 21

NSchG; Art. I FiG; Kantonale Merkblätter: Unterhalt von Uferböschungen
(Formular Nr. 839.15) 1998; Unterhalt von Wiesenbächen (Formular Nr.
839.10) 2002; Unterhalt und Wasserbau gemäss WBG

20.09.2018
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Einwohnergemeinde Kirchli ndach Baureglement BauR

Genehmigungsvermerke

Publikation im Amtsanzeiger

Öffentliche Auflage

Erledigte Einsprachen

Unerledigte Einsprachen

Rechtsverwahrungen

vom 18.07.2018 und 25.07.2018

vom 18.07 - 20.08.2018

am 20.09.2018

0

0

0

siehe Genehmigung AGR

Beschlossen durch den Gemeinderat
3et"Ä;*r\^6.1ü11 ;rÄ *r,oi ,tl3.3 lo.V
Namens der rEinwohnergemeinde Kirchlindach

Der Präsident:

Der Gemeindeschreiber:

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Der Gemeindeschreiber

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung

6rs 6.o\.Zcy't

am

Kirchtindach, ...3'i€-., -a.,...ä*l 3

2 3" Mai 201$

IJ^rfj
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